
50 der Beilagen zu den stenOgraphisJenprotokonen des Nationalrates XV. GP 

19790703 , 

Regie~gsvorlage 

die 
Bundesgesetz vom xxxxxx ülr 

EinriChtung einer übersmulischen Schü­
lervertretung 

Der Naltiol1lalrat hart:besclrlossen: 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Errichtung von Schülerbeiräten 
, , 

§ 1. B,ei jedem Lanfdes'schuJllaJt .ist ein LaJndes­
Schülerbci:r,a:t, heim Bun,desmiruiJSter,~um für Nn­
terricht 1iond K'WlSt ,ein BuneLes-SchüLeIibeirat rind 
einZentrallehranstalten-Schülerbeirat zu 'er­
richten. 

Aufgaben der Schülerbeiräte 

§ 2. (1) Dem La<I1Jdes-Schüleribeira:t ob1}egtl im 
Rahmen Ider Vte11tlletUingder Lnteress,en der Schü­
ler die B,era'tUIng des LaJndesschndraJtes in FnaJgen 
des SchUilwesens, SIOWieit Ble1a'lll~e der Schüler I der 
a:~lgemeiIllbil~endien thöhel'er:. SchiUlIen, der be1f.f~­
bIlden.den IDlttlellen uilid hohel1en Schulen soWile 
der mittJ1eren Anstla1ten Ider LeJhrenbi!1dutng Ibnd 
der ErziJehel'biLd!ung, ,der Bel'lllflss,chulen und der 
Polytechl1lrsch·en Lehrgän~e ((Les hetneff'enden Lan­
des berührt werden, und n~cht die Zu.s:tä,ndigkeit 
des ZentraMehr<lnstalten-Smü1erheir,attes g.egbben 
~L . 1 

(2) Dem Bundes-SchülerheiraJt .ohli,egt ~m Rah­
men der VelJtnetJUlng ,d!er ]jntiel'e~sen der Scliüler 
die Berartun:g Ides BUlnde!lmil1li~ters für Unter~icht 
und KUIist jm Pragen ,des Schu1wes'ens, sl(}wei~ Be­
lange der Schürler der ·E Albs. 1 genannten Schu­
len berührt werden und sii'e in ~hl1er Hedeubung 
über ·eLen ,B,ereich lei'nes Landes thjmau~~ehen: I 

(3) Dem Zel11tra:UeihranstaJ1ten~SchiU:I'erhelrat ob­
liegt .j,~. Raih~en ,der Vert:netiUlng ,der. I~tOerless:n 
der Schuler .dtve BienatU!l1\g ,des BundesmlnIste11S fur 
Unrerricht 'Ulnd Kunst ~n Fra:g:en des SmUlLwJsens, 
soweit Bela'n~edler SdliüLer der tim '§ 3 Aos. 4 des 
BUindes-SchulaUlf.s~mtsg.es,etzes, BGBt Nr. 1240/ 
1962, gena:nruten Zel1Jtr.al11ehljaJnstJaJllen, der llöhe­
ren land- 'und f01"stwirtschalftLichen Lehranst1hen, 
der land- und forstwil1tschaftlichen Fachschulen 

.des 'Builides UI1Jd der ForstBadi.schuI.e 'berührt wer­
diflll. 

(4) Da·rliher hvI1J3JUS OIbrlie.gn:den Schülerbeiräten 
in 'i:hl1em jew.eiili~flll ZusltäI1JoogkeitSOereiCh (Abs. 1 
bis 3) die. 'Bel1atiUI1Jg der SchüLer in Angelegen­
heiten eLet Schiülermitverw;ahung (§ 58 des Schul­
untlerr,imts:g,esetzes,BGBl. Nr. 139/1974). 

(5) A!ws~eIllommen vom Aufga:benbel'leich der 
Sch:ül-er1beir,a:te ist die B,era'tung von Angelegen­
heiltflll, ,ooe B:e1mg,e eLer Schüler der Schulen für 
BemfS'tiätiige betr·effen. 

Erfüllung der Aufgaben 

§ 3. Im Rahmen ,der iiJhI1Jen gemäß § 2 über­
tra!genen Au>f.gaiben ,stehen iden Schülerbeiräten 
insihesOtI1Jdere zu: 

1. Beratung wn grundsäitzliichen Frogen .des Un­
·tenrich,ties I\lJnd IcLer ErZ'ileihlUng; 

2. Ens:ta·ttiUng ,von V.orschläigen zur ErLaswng 
von GesetZien und VterorcLnu'ng.en; 

3. A!hgalbe von S,te,nung.~:Ii~rnen zu Gesetz- und 
V.el'lol1dnuI1lg sentwürlf en; 

4. Erstattung von Vor.schlä,gen wn Angelegen­
hei'tien v,on Sch,ulibaJUiten U<Il'cJi ,derren Ausstat­
tung; 

5. Ber.<ltJun:g ,in Ange1egenhdten der Sehüler-
2'Jeitun~en; 

6. B,er,aJ1)ung in 'Rra;gen der 'ü1berl1~ionaI.en Ko­
ordination vonSchulveranstaltungen und in 
Fljag,en .der DUirmHih11UJ11ig y,on VieranstaItun­
g'en der SchuiIbalhnJbieratrumJg; 

7. Hemus,gaJbe von Ramdlschl'leiben und von In­
fonmationSlbllättem in 'schl\lJlisch·en Ang,elegen­
hewten; 

8. PlaJnung Ull1ld DU1"cl:EBührung von Fortbil­
dungSy,emllstakUiTIlgen Irür Schii>!Jervert1"eter; 

9. Vorbringen von Anliegen und Beschwer­
den. 

§ 4. Die SchüIel'lbeira:te' 'haben s,ich bei der 
Wa:hrnehmuIlIg Ider ,~hIl!en ülbertr3j~enen Aufgaben 
(§§ 2 I\lJnd 3) 'Von ,der AUifgalbe der österreichi­
schen SchrUlle (§ 2 des Schulor.g.arui5anion~gesetzeS" 
BGBl. Nr. 242/1962) leinen zu lassen. 
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§ 5. (t) Die, SChülenheiräte. s»nd benechtigt, je~ j (~) Die Funktionsdauer eines Mitgliedes und· 
weils in' !ihrem· Zastän.d~gkeitslbel1ei<h, ~§, 2 Abs.l ,ei,nes.Ersa.tJ2mlit.g1iedJes .. e:n&,t.,dliWch. Zßlitahlauf" Be:­
bis 3) die zur Ertü<l1!Ung ,deriIhnen übertragenen endi~lng ,des Schulbesuches t§ 33 ,des Schulunter-
Aufgaben (§§ 2 und 3) ,tliOtJWendiogen Kontakrte nichtsgIesetzes) oOder tRlücktnint. ' 
mit SchüJ,ern ,an dien 'einzelnen SchuLen in der 
unt.err,ich1Jsf'neien Zeit ZIU pf1e~en. 

(2) Dem La:n!des-SchüLel"beirat ,vst auf Erngaben, 
V orschclä.gle, Anl"egungen und :BeschweI1den ,a'11 den 
LandesschU'lr,at von diesem innel"halLb von v,ier 
Wochen schrälft.Lich Z!U aIIltwOl1ten. 

Wahlrecht 

§ 8. (1) Wlalhliberechni:gt s]nd laillie Schulspl"echer 
(§ 59 Albs. 3 !it.d ,dies SchU:IU'ITterrichtsgtesetzes) 
aus rellen um :§ 6 Albs. 1 genalnnten Schulal'tlberei­
ehen, 'llJnd ZWalr j,eweiLs für Iden Schu1.artbereich, 

(3) Der La'11re1es-Schülenbeint ist vom LaIIl,des- dem sile 1;1I1s Schuhpnecher ,aThg,ehören. 
schulrat über R'echt5V1Qr,schl1~ften und .der,en 1\n-, (,2\ W,"''L''b . cl li~ S-L"I (§ 59 
d . . "f' 1 d' .,~ 1 ,aI1JJ) ,ar Siln alle aJ/U erv,ertrieJter 
erungen 1<l1S0W,elt zu 'Illl orml'eren, a -s ", l,ese zur' A,L. 3 d Sch '1 'ch d ' 

W h h d 'h:n "b A f b nJU'S. I 'es' U' 'llJntler.m tsgesetzes )a.us en 1m 
. 'a; I'!ne mung r 'er !] • en UI entrag,enen niUJ .g,ar en § 6 Albs 1 Schul b ' ch d 
(§§ 2 U'nd 3) ,eine weseruo1iche VoOra;\lSISle'tzung bil- .'.' ~~,enannuen ,an: ere1 en,. un 
d Gl'eh il cIj" cLi. li ~ . "b d· zwar )eweLls tur den Schu'lartberelCh, ,dem SIe als 
"en.,.e!' ,es; 'gl, t. IU'I' le '11f ormartion oll 'er:e Schüliepv.;er.treter., , ,ehören. 
Ergeblll'sse von UmiHr,algen UJnd Et1hebung,en, dIe ~. 
vom Lalndessmuokat oder in dessen A<uftrag 
durchgeführt w:urden. 

(~) Die. Albs,. 2 U'nH 3 finden :auf dlie Tiitigkeit, 
des Bundes-SChi:ilerbeirates und des Zentrallehr­
anstalten~SchüJ,erlbeira:tes mk ;der. Maßg;llbe An­
wenldung, ,daß zur. lBeaJfi<tIWortung uon!d Z!ur Lnfor­
matilon da's Biundie~j<nisMr,j.'u:m für Unrterr~cht_ 
und' Kunst vel1pflichtet"isJt. 

2. AiBSCHNITT 

Mitgliedsch:dt zu einem Landes­
S c:h. üller he ir a,t 

Zusammensetzung eines Landes-Schülerbeirates 

§, 6. (1) BinJettn 'Laind:es-Sch'Üilet1beinat gehören 
m1ndeO'tens Zlwölf, höchstens dreißig Mitglied:er 
an, und 'zwar jew,eils Ichl'e gleilche ZaJhl von M~t­
gliedern alUS ,dlenn. Sel1eich, 'der al.Lgemei:rubiIdenlden 
höheren SchulLen, aJUS dem ;Bereich oder herufs­
bi1d:endien mittlel1en '\lind höheren Schulen <sowie 
der mi,tderen Anstailt,en der Lehrel1bi:Mung und 
der Erz1eherib.ildluol1lg und: aus Idem BIereich der 
B emf ssch'Ulnen. 

(2) Die Zalh! ,der Mitlgl,iJeder ~st unter Berück­
sichtigung der Zalh!1 der Schillen in >den einzelnen 
im Abs. 1 g"enamnten SchUilartlber,eichen durch 
Verol1dnung des hll11Jdiessrnm;ir'altes ZIU besui'llimen. 

Bestellungsweiseund Funktionsdauer 

§ 7. (1) Die Mitglieder 'Ulnd Idie g,1eich,e Zaihl an 
Ers3!tzm,i,tgLiederneines Landres~Schü1el1heirates 
sirud getl'enlnt Inach ,denim ,§ 6 AJbs. 1 genannten 

/Schulartherleichenanemlem Schultag ,m der Zeit 
von Mittwoch ,der V10deuzten Woche bis Mitt­
woch der J,e>uzten WoOch'e ,dles Unterr.ich:tsjahres zu 
wähJ;e<l1. Im F.aJle der- VerhincLemng von Miug1ie­
dern hahendie Ersatzmi,tg1ieder nach ,der Reirhen­
fo,lge ihrer W\l.hl einz'u<tl·even. 

(2) Die Funktionlsd·auer Ider Mioglied,er und der 
Ersat:zm1tglieder beträgt ,ein Schuljahr; s've be­
ginnt mit ,d'ern- ,ersten Talg des Ider W,alht folgen­
den Schulja;hres. 

Wahlausschreibung; Verzeichnis der Wahlberech­
tigten und der Wählbaren 

§ 9. (1) Di,e W,aJhl rd~r Miugli1eder und der Er­
Sralozmi,tg'1i'eder li&t vron lruer WialMkommi'9sion (§ 10 
Abs.1).,unter tB ek3lnm:tgah e· des Wahltages und des 
Wa;hlortes ~päteStiens 4 Wochen vordem Wahltag 
au-szuschreiJben U'lld den W,3IMbenechcigten so 
reChtzeitig. hek3lnntzu'~ebe<l1, diaß . .ihnen· ,die Ver­
ständiJgun;g Ispätestens. 1 Wochen vor die!' WahL 
!l!ugestellt w:er1den kann:. 

(2) Die W:aJhlkomm1s9ron ha't 'ein, VerzeichniS: 
der ,a,m T.ag der W.aJhl3iusschreiJool1ig Wahlberech~ 
tJilgten und Wäihtbal1en :a1nz1lifel1u~g,en. D3!s Wahl­
verZJeichnll:s 1st, gerech'net vom T.aIg der Wahlaus­
schndbUlI1ig a,ru, ,wr-m mim.dest:ens 2 Wochen beim 
LaJfildessdiulnaJt "bU'r Eim,i.cht. a;uJfzultegen; gleich" 
z'eitJi.g, iSit "es. allen SchIuhm der ']m' §6, Abs. l' g~­
nalnntJen Sch'UilartJbeneiiche zu. übenmittel'l1, die es­
g1-aichfaJlls (dU'rch denvonhez.eimneten Zeitraum 
zur Binsticht ,aJUtfzu1egen.halben. 

(3) Gegen Idie RichotJ1g1kieit und, die VoOI1ständig~ 
keLt Ides Wahlv,erze!ichnrsses kann ;Iilder- Wihlbe­
nechuigoe und j,eder Wä:hllbal1e währenJd des Auf­
la.g,ezeitraumes bei ,der WaJhlkommiss.ion Einwen­
<Lungen ,e11hieben. Biel1Über hat Idie Wahlkommis­
sionrnnel'lhal~b ViÜln ,dnei Tagen zu lent~cheiden. 
Ge~ndlie En'tscheildung Ider WaihLkommission ist 
ein .ordenltJliches iRemtSlffiittel nicht wIässig. 

Wahlkommission 

§ 10. (1) Zur Vonbenei.nu:ng und Durchführ,ung 
d:er W3!hl,istheim Landessch.u1rat eilne Wahlkom" 
mis:S!i'on zu hiLden. 

{2) Die Walhlkommti'ssioln besteht 'au'5 'drei Mit­
gliedern, d:i,e 'vom ,Pll'ä-sidenten des LaIIlldiesschul:" 
l1a1les ;LuS ,dem Kr,eis ,dier.Beamten Ides. La,ndes­
sch~l:rates zu bestellen sind~ Sie hat bei'ih:rem er~ 
sten Zusammentreten aus ,ihrer Mitte mit ein" 
ta·eher StimmJenmdhl1heüt leinen Vorsitzenden zu 
wä.hlen .. Die Idrei Stel1vertreoer' ,des Landes-schul­
spnech:ers (§ 17) sind herechtigt, an den Sitzungen 
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der Wahlkoml1lliSSiion 'alls Wahlzeugen ohne 
Stimmrecht Itlebuneihmen. 

(3) Für jedes Mitgl,ied ,der Wahr1kQmmission 
ist ein Ersa:11Zlffi.i~gltiedi vOl1ZUJsehen, dlas ,im Falle 
der Vel"hli.nd-enJIrug ,dies hetreffie!1ldert Miltgli,edes an 
desSien S1te11e' zu treten hat. Die Ensaitlzmi'tlg\.ieder 
si,nd ~n igleich'er Weise wie di,e Mitgllied'er zu be-
l'uf-fln. . 

Durchführung der Wahl 

§ 11. 'Cl) Die Wahl iist 'gelhe~m. Das Wahlrecht 
ist gmndls.ätz;Iich peI1Sön'll~ch durch üibergalbe des 
in ·dem W athlkuv,ert l!ie~enrden Stimmzetods an 
die W.alMkommissron auszUlÜlben. Der La'ridesschul­
rat k;\'nn j,edoch durch. V eI1ondJ11IU~g besoimmen, 
daß ,die Stimmabgaibe auch briebLich (Briefwahl) 
Zlulä:ssig il~t, wenn l3iuf ldJi,ese W,eiJs'e eine Verein­
fachung' Besch.leu~igung IUInd V'ermruglerung der 
Msten ,cbes Wahlv·el"fa:hrens ,el"r,eicht wrnd; diese 
VerortclruUlTIg hat d~e nälheI1en .Bes'oimmungen üher 
cLie DurdiifühI1un:g der IBnief'w,alhl 2JuentlhaJlten. 

(2) Lni iFaille ,der iBriefw,alhl ~st ,cl·er in :da,s Wahl­
kuvemz;u Ie~end'e St!DmffilZJeotel 'so rechtzeitJilg an 
di-e W ahLkommis.siJÜIll ,ei'llz~enden, d'aßer vor der 
WertUing Ider SümmzeooeJl bei ,der Wahlkommis­
sion ,ein~a:IlIgt; später ei'rua!n!g,end'e S'tÜmmzettd 
sind bei Ider Werturug der StJ1mmz,eotel ,nicht mehr 
zu IberriicWs1i1chti:g.en. 

Stirtm1.zettel, Wahl kuvert 

§ 12. (1) Gleichzeitig mit der Wahlausschrei­
bung hat d!i'e Walhl'IoommisSl1on ,dien WalMberech­
tigten einen Stilmmzettel. '\lIrud 'ein Wa>hlkuv,ert 
zu'Zustdlen. 

(2) Stimmzetoel und Waih1kUlV,el1ts müs~en zu-
. mi'ndest für ,dli,ee~nz,eJ,nen Itln,§ 6 lAibs. 1 g,en,ann­
ten Sch'UIaTthereiche d;~e ,gl'eliche Größe, Fanbe 'Und 
Beschaff'eruheit arwfWle1sen. Auf ,den Soimmzette1n 

. ist im Faible' (der Bl1iafw3Jhl 3!n geeigneoer Stene 
der. Zerl:jpunh 3inzUlg,tlben, his ,zu·dem rd.er1n cliem 
Wahlkuvert lieg,ende Soirrnoffi'ZJetoel !bei der Wahl­
kommis;sion 'eingela'11(gt I>eiln muß. 

(3) Auf ,dem SoimmzettJdSiilnd durch Dl1uck 
oder SOJ!1sloj,ge Verv.ielfä1tignlinlgoen unt,erein,ander 
so viele ZeiLen ,lJU seozen ruriid ,and!er Linken Seite 
mit so vieLenarabilSichen Ziff'ern fortLaruif:end zu 
numerj,er>en, ,aLs MrtgEeder !Und Ers.atZlffiitgLieder 
zu wäiMen sind. Aruf ,der '!1echten Seite jeder Zeile 
sind ,dJi'e WJaih1punkte ';!;!1JZwgeiben. Di'e Waihlpuilllkte 
haben .un 'u!m~ekelhl1ter :LI.'1]uhmet]sch'er RJevhenfolge 
zu. ,den ,1i!nks eing,esetzten LJiftem zm suehen. nie 
Mitte jed\er Zeile -ist ,für ,die AU9flÜlllung ool"chden 
W~hler fr>eiz'1llh!ailten. 

Ausfüllen und Wertung des Stimmzettels 

§ 13. (1) Von den Wa:hlberechtl~gten ~ind auf 
dem SoiJmffi.Zieowl' U!n1lel'1ei,nander so ",ieLe Namen 
(Fa:mi'Lien- uDid VOl1n<lime) ZJU v,erzlei,chnen, aI.s 
Mitglieder und Er,sa:tzmitg'll~eder ,a'U$ einem der 
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im§ 6 A:bs. 1 gen<linntlen Schulartbereiche zu 
wähilen '$lind. Hielbei hat .~n ßletren:nn:es Verzeich­
n,en nach MitgliedeI1n und Er.satzmitgli,edern zu 
U'ITtenbleli'ben. EnltJhailt ,elin Stimmzettel mehr N a~ 
men, .als M~tJglieder .und E'rI~ZJnrirtgI,ieder zu wäh­
len sind, ,SiQ mtn!d die über d~ese Zahl im . Stimm­
lJeot;e1 eliIllgesetztlen Na,men ,unbenücksichtigt zu 
lassen. ßntlhäh ,er wenii~er Namen, ,so wind d'es­
ha}b seine Gültigkeit nicht hee]nträchtigt. 

(2) Der auf dem SoimmzeotJel ,a>nerster Stelle 
Gereihte,er<häilt 'so viele WalhLpunkte, als Mitglie­
der !Und ,Er:s:l'tzmrutlgli'eder (LU wä.hlen sind; der an 
zw,eioer undweitener Stdle Ger,eilhte erhält je­
Wleils um einen WaihlpU11Jkt wen~ger: 

(3) lost ,dierselbe Name <liUlf 'e~nem Soimmzettel 
mehnm:a;rs verzeichnret, 1>0 iSit ,er >bei der Zähhln-g 
der Wah1punktenur anq!er Stelle mit ,der höch­
sten Zalhl ",on Wa:hlpunkten zu tbel"Ücksichtigen .. 

{4) Stimmen, ,diJe aurf ,e~nen IJlIicht Wählbar,en 
entfa.~len, ,sind unrgiHolig. 

Ungültigkeit des Stimmzettels 

§ 14. (I) J).er StiJmmzettJell ,ist ungülti:g, wenn 
ein aDld'eI1er a1s ,der von der Walh1kommission zu­
g,esteUw S.timmzettel verwendet w'urde oder 
wenn er durch Beschä:d:igung tderam beeinträch­
uigt wurde, .daß ni,cht mehr 'eindeutig hervorgeht, 
wem der Wäh!.er Seli'fiie Soimme ,gelben wollte, 

(2) W O!1oe, Bemerlkung,en oder Zeichen, die auf 
den von ,dier W,alMkommrsSl~on eugestellten 
SnimmzeoteJ.n ,a:ußer zur ,B,ezeichnung eines Wähl­
haJren a,ng-elbracht werden, heeirn.trächti,g,en die 
Oü:Loigikeit 'eirues Stimmz'eotels ~U'r, wenn da>durch 
nicht mehr ei'n;dieuotJig hel'lV'Ol1~eht, wem der Wäh­
ler' :Selin,e Stimme g.tlben wollte . 

Zählen und Verzeichnen der Wahlpunkte 

§ 15. Di,e WaihlkommLssilon ha,t ,die Abga:be des 
Stirmmzettlells ,im Waihlver:Zieichnis (§ 9 Abs. 2) zu 
ve!1merken, n·ach :Sch'1uß 'Ider W,athll die auf die 
einzei}nen WäMba>ren oentfa:Ueruden Wa;hlpunkte 
zu z;vh1en ,und die Zahl .der Wahlpunkte in der 
Ülber .den Wahlvorga:nga'Ulfzmue1]menden Nieder­
scht~flt ~§ 118 Abs. 1) ,ers~chtlich zu machen. 

Wertung der Wahlpunkte 

§ 16. (1) Von dien Wälhlibar,en .sind ,envsprechend 
der Za\hl ckr zu wä,hlendell! MitgLieder und Er­
SlatzmLtgLiieder die mit .der, höheren Zahl an 
WaMpuniktJen a>ls MiitJg\ü.,edier umld die mit der 
n,ied!1i1gel'eIn Zalhl 'an Wi<illllpuniktenarls Ersatzmit­
g,lieder ,eines L3indes-SchlÜ~e!1helira'lles g,ewählt~, 

(2) Wenn wnlf'(Jilgre ,gleicher Zaihl <l!n Wahlpunk­
ten meh\r Wähliba>re, als ZiU wähl<en si.nd, als Mit­
grlieder oder ErS3itZlmiinglieder in Becracht kom­
men, ~o errtscheLdet dais vom Vor,siotzenclen der 
WaJh~kommission (§ 10 Arbs. 2) zu ziehende Los 
darülber, w,er als Miuglrie.d urud wer als Ersatzmit-
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4 50 de~Beil'agen 

glied gewählt ist. W'enn gewähl~e Ers'atzmitgLie­
der diJe glyiche Zlahl an W.aihlpUllllktien erreicht 

'haJben, so el1Jbscheildet Ida!s vom Vorsitzelllden der 
Wahlk~ission zu z:ielhel1Jde Los <üher die Rei­
henfolge' des Eintretens für verhinderte Mitglie-
der (§ 7 Ahs. 1). . 

Landesschulsprecher, Stellvertreter 

§ 17. Jeder Landes-Schü1et1bej,rat \h:at ~n der 
ersten internen Sieezung (§ 26) alUS Slej,ner M~we 
sennen Vorsitzel1lden (Landesschuhpnecher) und, 
getrel1Jnt 11ach den im § 6 Albs·. 1 rgena.nm·en S:chul­
arobereichen, drei Stell1vemreter bei 'Anw,esemeat 
von mindestem zwei nr:ittelnder MitgLi,eder mit 
einfacher Mehrheit ,der ilIhgegebeonen Stimmen zu 
wählen. 

Beurkundung des Wahlvorganges und Bekannt­
gabe des Wahlergebnisses 

§ 18. (1) über den W.oillJI1v{Jng:mg ist eine Nie­
derschr.ift a!ufzunelllITllen, ,diiJe ;a11es Wesel1ltIich·e zu 
entha!.ten ha't, von den IMil1lg1i:edern ·der Wahl­
kommis~ion zu 1\l'U'tenf.ert.i:gen weil mit der W.ahl­
aus,schreihung, dem ~<JJhlverZJeichnlis 'und Iden ab­
gegebenen Stimmzettdn unter VersclrLuß beim 
LandesschUllra,t iliUIfz·ulbf'lW'aJhnen list. J edler W lJMbe­
pechtigte kJann in Idiese . Ak,tenBj,nsicht n'ehmen. 

(2) pas Engdbtnilisder W.aih1 ist den Waihlherech­
tigten schr,i'ftliich mitz.utei1en. iDa.11Üiher hin:alUS ist 
es dem Präsidenoond1es Lanidessmulr.attes bekannlt­
zugehen uflld "im Landesschulna.t -durch Anschlag 
an ·d·er Amtsta.f,d kundIZumachen. 

(3) GleichlZeitig mit Ider. Mitten1U1ng des W,aihl­
ergehniSlS,es $lind iden WaiMbel"lechtiglten: sch'nifüich 
die Namen der Mitgllied.er ,des !betreffenden Lan­
des-Schülel1beira:ues hekan'llitzurg'elben, die gemäß 
§ 21 Abs~ 1 li'n ,den IBund'es-Schii'lenbeirat als Mit­
glieder unld a~s Ersat~mliug)'ieder zu en~senden 
sind. 

Anfechtung der Wahl 

§ 19. (1) Die W,alhl zu einem Landes-Sch'Üler­
beimt kann ,"on j:edlem WaJh,~befiechuilgben inner­
halb von 2 Wochen nach MiltteillU1ug :des Wahler­
gehnisses be~m La.ndesschulmt ang,efoch'ten wer­
den. Die Anf,echtul1ig ,ist jedoch ulnZlUllässig, wOOn 
s,ie sich auf Griinde stützt, die Iber.eits <durCh Bin­
wenruungen l~emäß § 9 AJOO. 3 ihJä~ten '~eluend ge­
macht werden kön'nen oder er~oLgl;Qs gdtend ge­
macht wopden .sind. 

(2) über die A:IlIfechtu:t1ig lents,che~detder Lan­
desschulr.at. Gegen u:lJie iEntschendung .ist ein or­
ruentliches Rechtsmrttd nicht .ZUll~slsig. 

(3). Auf Gpund ·der Anfech,tung ,i9t die W,a:hl 
soweit ,fiur ung<Üluig ~u erklären, als Bestimmun­
gen über ,da:s WlJhlvePEaJhren v,el"lIetzt worden ~ilnd 
und ·durch ,dheSie Rechuswidnigkeit d:a.s W,a'hlengeb­
nis 'heeinflußt wenden konnte. 

3. ABSCHNITT 

Mitgliedschaft zum Bundes-Schü­
lerbeirat 

Zusammensetzung des Bundes-Schülerbeirates 

§ 20. Dem B'U'nde~-SchriiJl'et1beinaJt gehör,endrei­
ßi:g Mitg/i'eruer an, und 'zwar 

1. neun Mit!g1ied,eraus dem Bereich lruerallge­
meinIbildenden :höheren SchUlIen, 

2. 'llie1!ln Miug'heder aus Idem 'Bepeich dler berufs­
'bildelliden· mi'tcleren ullid höheren Schulen 
'sowie der m~tdel1en kn!stalten der L·ehrer­
biJ1diU'llig 'll'nd der Erzieherhildlul1!g, 

3. neun Mitglieder aus dem Bereich der Berufs­
schulen <und 

4. ,drei M~t:g1iedera'll'S lruem Bereich clIer Zentml-
1tihr.a!l1!stalüen «je lein Mitgl·i'edaus dem Be­
reich der Höhel1en IntJernatsschulen des Bun­
des, laus dem Bel1erich .der Höheren :techni­
schen und 19erw-erJblichen Lehnnstalten ulnd 

-des Iß:Ulnrueru'lliso~tutes fi,ir Heimerziehurug in 
Halden, aus dem Selieich Jer land- und forst­
Wli·rt~chalfthchlen. Lehmnstall (,en). 

Bestellungsweise und Funktionsdauer 

§ 21. (1) In den 'Blundes-8chüLerbei.!1a1t sind von 
jedem LaJnd!es-Schül'enbe:i:r.at, getmmnt nach d.en 
im § 6 A<bs. '1 Ig,enlJnnlten SchUllartbeneidren, die 
dnei Mitg,L~eder mit der jeweils höchs~en Za:hl an 
Wahlpunlkten als ~1citlgiLi'edJer und die drei Mit­
gli,edier iffi1t :dler j'ewei:ls zWlei,thöch\5oen ZaJ-il an 
Walhlp1llnk,ten 1<11115 Er,sa:tzm1'tgJiedier zu ents-enden. 
Ferner sind ~1t1 den Bundes-Schüler!beirat vom 
Zentra:Hehra·Mlla!l:oen-6chülenbeir,a·t, -getrennt nach 
den lim § 23 glenannten SchUIlbereichen, di'e drei 
MJiJtgl,ieder mit .der j'ewei,ls höch·sten Zahl an 
Wah1pUlnk,ten al1s MitlglLeder und die drei Mit­
g,lii.eder mit der jeweiLs zweitihöchsten Zahl an 
WlaihllpUlIlIk·tenaiIs E1is'ltzm.i~gllileder ~u en:1Jsenden. 
Im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes hat 
desSJen E1isaltzlrn,itiglJ,i,ed einZIUtreten. 

(2) Wenn in(f{):l~e gl:eich,er Zahl an Wahlpunk­
ten zWiei oruer me1u MiogE,edier ,eines Landes­
Schülerlberura:tes ()/der des ZentraUehroanstalten­
SchJüll:erbeir,aJlles laIs M'i'og,1iled oder Ersatzmitglied 
in Betradut kommen, .so ,entscheidet das vom 
VOl1Si'llZendJen der Wllhi1kommis~iQn (§ 10 Abs.2) 
zu z.iehlende Los ·diaruber, wer in den Bundes­
Schülleribeir.at .aIs Mitglied I\lJnld wer als Ersatzmit­
g1:ied :zu ,entsenlden list. ' 

Bundesschulsprecher, Stellvertreter 

§' 22. Der ßund1es-SchlÜlerheirat hat in der er­
sten ilntemen S:iltzung (§ 26) aUJS seiner Mitte 
&ej,nen Vors,itzel1lden (SundesschI\lJIsprech·er) und, 
l;Ietpennt nach ,den im § 20 Z. 1 Ibis 3 geru<tnnt·en 
SchJUilancbeneich,en, drei Stellveptl1eter bei Anwe­
senhert von mindestens zwei 'Dr,itteln der Mit­
gl:ieder mit einhch,~r Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zu wählen. 
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4. ABSCHNITT 

Mit g l'i e d s c h a f t zum Zen t r a 11 e h r­
ans tal t e n - S c h ü I e r-b e i rat 

Zusammensetzung des Zentrallehranstalten-Schü­
lerbeirates 

§ 23. Dem Zentrallehranstalten-Schülerbeirat 
gehören sechs Mit.gliedler a;n, und zwar j:e zwei 
Miugli,e:der au'sdem B,elieich der Hölheren Inter­
natsschulen des Bunides (Bu'll!d,eserzieool1!gsanstal­
ten), a,us dem Bereich der Höhleren . techll'ischen 
und ~ewerblichen Lehranstal~en unld dels Bundes­
in~titutes für Heimenz,iehulllJg i'n B,aden sow~'e aus 
dem Bereich der LanJd- u.nd fors'oWlirtschaftlichen 
Schulen (der hö:her,en: la'nd- und forsoWli-rtschaft­
lichen Lehranstalten, der La:IIlId- und forstW'irt­
schaJdi:chen Fach·schU'len des B'und,es ul1!d der 
Forsdachschule). 

Anwendung' von Bestimmungen des 2. Abschnit­
tes 

§ 24. Die §§ 7 bis 16 und d~e §§ 18 und 19 
si'l1!d mit rfiolgenden AIb,weichU!ngen anz,uwenden: 

1. im § 7 Abs. 1 tritt an Idie S~e1le dies Landes-
Schül,erbeir'ates der Zel1!tl"a111ehr:lJnst:lJlten-
SChü1:erbeir,at; 

2. in d-en §§ 7 Abs. 1, 8, 9 Albs. 2 und 13 Abs. 1 
treten an die Steille ,der im § 6. Albs. 1 ge­
nannten Sch,u1a·rtbereichie frre im § 23 ge­
Mnnten Schulherrciche; 

3. in d,en §§ 9 Abs. 2, 10 Ahs. 1 ul1!d 2, 18 
Abs. 1 und 2 sowi'e 19 Abs. 1 tritt an die 
Stelle des Ll!n,de:ss·chullrates das B'Ilndesmi'l1!i­
sterium für Unterricht u'l1!d KU!nst; 

4. iJn den §§ 10 Abs. 2 und 18 Ahs. 2 tritt an 
Id!~e SteHe des P räJsidlemen des L:lJndessch:hl­
rates der Bundesmil1!Lster für Unterricht und 
Kunst; 

5. im § 10 Abs. 2 tritt am däe SteHe der drei 
Stellvetu,eter ,des Landessch'lllsprecheI"s der 
Stellv,ertr,eter des ZentraUehir:lJn.soaltenspre­
cher:s; 

6. ~n den §§ 11 Ahs. 1 und 19 Abs. 2 tritt an 
.die SteHe des Landesschulrates der B.un,des­
m;ll1!rster für Umerr.icht Ull1!d K'UIlISt; 

7. in den §§ 16 Abs. 1 .ul1!d 18 Albs. 3 tr,itt an 
die Stelle des L:lJl1!des-SchülerheiraJtes der 
Zentrallehranstal ten -SchU:lel'beirat. ~, 

Zer.'_(allehranstaltensprecher, St~llvertreter 

§ 25. Der ZeittraUehrall'stailten-Schülerbeirart 
hat rin der ersten intemen Sitzung (§ 26) aus Slei­
ner Mitte seinen Vorsitzenden (Zentrallehranstal~ 
tenspr,echer) und dessen Stellvertreter bei Anwe­
senheit von mind,estens zwei Dritteln der Mit­
glieder mit einfacher Mehrheit der abgeg~benen 
Stimmen zu wählen. 

5. ABSCHNITT 

Verfahreri der Schülerbeiräte 

Beratungen 

§ 26. (1) ;Die Schiül-er1beirä'te Ihalben Idi'e ihnen 
übertmg,enen AUlfgJaJben (§ 2) 'ün ,il1!ternen Sitzun­
gen und in @emei'IlJsamen Sj'tz\lJIlß'en müt Vertre­
tern der Schu~behördenZlu beraten. 

(2) Die Si,tZ'Ulngen 'sltnd 'n1ücht öfliennlich. 

Einberufung von Sitzungen 

§ 27. (1) Die erSlte nnteme Sitzung eines Lan­
dJes-Sch:Ül,et1beir.aJces '1st ;autt Antrag vom zustän­
dl:lgen Landes.schUllrat einl'JUlbe·r:ufen. Der Antrag, 
der einen bestimmten Talg alnzUlgte'ben hat, ist von 
mi:nldes:nens zwei MingLie!d'errn des ihetref!enden 
LaJndes-SchlÜilerbeiratles zu steHen. 

(2) Die erste i'll'ternoe SitZiUllllg odes Bundes-Schü­
lel'beimte.s und ,cLie er.ste ,rll!tier,ne Sitzung des Zen­
traJl.lethraiJ.1lgta.Lt,en-Schülienbeira:tes sind auf Antrag 
vOim BU!ndesmi'IlJi,~ter 'fiür Urrterrlicht und Kunst 
einzuberiUl'en. Der Antl1ag, der einen bestimmten 
Tagan~ugebtm :hat', ~t von mindeSitens zwei Mit­
gliederndes BunldJes~SchÜi1et1beir,<l!tles tbzw. zw'ei 
Mi tg1ieder.n de<s Z'entI1al1e1hr,an~tallten ~SchÜ!lerbeira­
tes zu steLlen. 

(3) Die internen Sitzungen eines Schülerbei­
rates sind von seinem Vorsi,tzendlen, tim Falle der 
VerhincLerunJg. VlOin seinem Std~v,el"tneter, nach Be­
I(hnf, höch'stel1!saJber V1iermail iJn einem Schuljahr, 
unter Bek:lJnnllgJaibe Idier lia,gle.slor.dJnUllllg ,einzuber';.­
fen. Eine Su'tZun!g rust ,i'll!neriha~b von zwei Wochen 
einzuberufen, w,el1!ndies schdftl,ich unter Angabe 
des BeratUJl1!gsgeg,elllstam,dies weniJgstetns von einem 
Dri1:t.ell dler Mitglreder V1erl1arnrgt wird. 

( 4) Di,e ~me,insar1]1'en SiJuzruncgren eines Laooes­
Schülerlbeill":lJtes m~t Vertretern des Lanld,ess·chul­
rates Slirrd vom P,rä:5iJdJtmten des Land:esschulrates, 
die glem,einls~amen SitZlU'lllgfln ,des Zentmllehl1anstal­
ten-Schülerbeirates mit Vertretern des Bundesmi­
ll'istJer,i'Ulms f,ür Unterricht und :!<JUllist und di'e ge­
meim,armen Sitzung,en ,des rB.undes-SchÜileroeirates 
mit V,eftretem ;d'es rBlUlndlesmillüsteriums für Un­
terrich,t und KUl1!st vom iBund,esminister für Un­
ternicht und Kurrst ei,n,zulberufen. Im übr,igen ist 
Abs. 3 al1'zuwenden. 

Leitung der Sitzungen 

§ 28. (1) Die intemen SitZ!Ulrug,en eilThes Schüler­
beirates werden von seinem Vorsitzenden, im 
F,aUe delI" VerihinderlUlng von s'einem Stellvertre­
ter, gd,ei'oelt. 

(2) Die gemeinsamen Sitzungen eines Landes­
Schüleribeirates werden vom PräsidCJl1'ten des Lan­
desschulr,ates od'er von eil1!em von 1hm zu. bestel­
lenden Beamten des Landesschulrates, die ge­
meinsamen Sitzungen des Zentrallehranstalten­
Schülel"beirates und des Bundes-Schülerbeirates 
~om Bundesmi~ister für Unterricht und' Kunst 

50 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 18

www.parlament.gv.at



6 50 ,der ßci!lal~en 

oder von ,einem von 'ihm zu bestellenden Beam­
ten des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst geleitet. 

tativen Jug.endorganisanionen und zwei Vertreter 
von repräsentativen Eltern- und Familienorgani­
sationen als Beobachter einladen. 

Niedersdtrift; (4) Zu ,gemeinsamen Sitzungen des Zentral-
lehranstalten-Schülerbeirates \lind des Bundes-

§ 29. über jede interne und jede gemeinsame Schülerbeirates kann der Bundesminister für 
Si·tzung eines Schülerbeirates ist ein Protokoll Unterricht und Kunst zwei Vertreter der Zen­
anzufertigen, das den Gang und das Ergebnis tralausschüsse beim Bundesministerium für 
der Berat\1ngen festzuhalten hat. Der Schrift- Unterricht und Kunst, zwei Vertreter von reprä­
führer ist vor Beginn jeder Sitzung vom Vor-' sentativen Jugendorganisationen und zwei Ver-
sitzenden zu bestimmen. I 

Beschlußfassung 

§ 30. Ein Schülerbeirat ist ,im Rahm~n seiner 
internen Sitzungen beschlußfähig, wenn min­
destens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Für einen Beschluß ist die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Snimmen erforderlich. Bei· Stim­
mengleichheit entscheidet die Stimme 'des Vor-
sitzenden.' . 

Einsetzung von Ausschüssen 

§ 31. (1) Jeder Schülerbeirat kann zur Beratung 
und Vorbereitung bestimmter ihin übertragener 
Aufgaben (§ 2) Ausschüsse einsetzen. Die Aus­
schüsse können für die Funktionsdauer des be­
treffenden Schülerbeirates oder für den Einzel­
fall \gebüdet werden. Die Einsetzung eines .Aus­
schusses unterliegt den Beschlußfassungserforder­
nissen ·des § 30. 

(2) Jeder Ausschuß hat in Jer ersten Sitzung 
aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter bei ,Anwesenheit von mindestens 
zwei Dritteln ,der Mrtgli.eder mit einfa-cher Mehr­
heit der abgegebenen Stlimmen zu w1Vhlen. Der 
Schriftführer ist vor Beginn jeder Sitzung vom 
Vorsitzenden zu bestimmen. 

treter von repräsentativen E tern;- und Familien-
organisationen als ,Be()bachter einladen. 

Ehrenamt 

§ 33. (I) Die Mitglieder und, die Ersatzmit­
glieder ,der Schülerbeiräte sowie die allenfalls 
beigezogenen Sachver:ständigen und Beobachter 
ühen ,ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(2) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder 
der Schülerbeiräte haben Anspruch auf Reise­
gebühren im Sinne der Reisegebührenvorschrift 
1955, BGBL N r. 133, gemäß der Gebühren­
stufe 1. Die Nächtigungsgebühr ,entfällt bei amt­
licher BeistJellung unentgeltlicher Unterkunft. 

Geschäftsordnung 

§ 34. Jeder Schülerbeirat hat unter Anwen­
dung des § 30 eine Geschäftsordnung zu be­
schIießen, die die näheren Bestimmungen über 
die Ge~chäftsführung zu enthalten hat. 

Personal- und Sachaufwand 

,§ 35. Für die Sacherfordernisse der Schülerhei­
räte und für die Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte 
ist' im Rahmen der Landesschulräte bzw. des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
Vorsor.ge zu treffen. Die Kosten hat der Bund 

Einladung von Sachverständigen und Beobadttern zu tragen. 

§ 32. (1) Zu einzdnen internen und gemein­
samen Sitzungen eines Schülerbeirates und zu 
einzelnen Sitzungen eines Ausschusses ·gemäß § 31 
können Sachverständilige, die einem Schülerheirat 
als Mitglieder nicht angehör,en, eingeladen 
werden, wenn dies im Hinblick .auf den Bera­
tungsgegenstand zweckmäßig ist. über die Ein­
ladung von Sachverständigen 'entsche~det der je­
weilige Vorsitzende. 

(2) Sollen Vertreter von Jugendorganisationen 
als Sachverständige eingeladen werden, so bedarf 
dies eines Beschlusses ,des Ihetreffenden Schüler­
beirates bzw. ,des betreffenden Ausschusses. Ein 
solcher Beschluß kann nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der MitgLieder und' mit 
einer Mehrheit von zwei Dnitteln der abg,egebe­
nen Stimmen beschlOissen werden. 

(3) Zu gemeinsamen Sitzungen eines Landes­
Schülerbeirates kann der Präsident rdes Landes­
schulrates zwei Vertreter der Fachausschüsse 
beim Landesschulrat, zwei Vertreter von repräsen-

6. ABSCHNITT 
S chI u ß b e s tim m u n gen; Voll z i e­

hung 

§ 36. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1980 in Kraft. 

§ 37. Für ,die erste Wahl de~ Mitglieder und 
der Ersatzmitglieder eines Lan!des-Schülerbeirates 
sind an. Stdle der drei Stellvertreter des Landes­
schulsptechers die drei Landesschulsprecher des 
betreffenden im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Landes­
Schülerbeirates berechtigt, an den Sitzungen der 
Wahlkommission als Wahlzeugen ohne Stimm­
recht teilzunehmen. Für die erste Wahl der Mit­
glieder und ,der Ersatzrnitgli.eder des Zentrallehr­
anstaken-Schülerbeirates i·st § 24 Z. 5 nicht 
anzuwenden. 

§ 38. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes ist der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst betraut. 
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Erläuterungen 

Allgemeines 

Im Jahre 1971 wurden heim Bundesministe­
rium für Unterricht und Kunst ein, Bundes­
Scq.üler<beirat, in ,den folgeruden J a:hren bei de.n 
einzelnen Landesschulräten Landes-Schülerbeiräte 
eingerichtet. Sie ·dienen vornehmLich der Bera­
tung, verstehen sich alber darüber hinaus -a.ls Ele­
mente einer ü:berschulischen Schülervertretung auJ 
Landes- bzw. Bundesebene. Dem in den letzten 
Jahren besonders stark betonten PrinZlip der Part­
nerschaft im Schulwesen (vgl. insbesondere § 2 
des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974) 
entsprechend wit1d- es ,aMgemein für wünschens­
we:rt gehalten, ,die bestehenden Schüiler<beiräte, 
deren TätigKeit sich in den vergangenen Jahren 
gnlndsätzLich bewährt hat, gesetvlich zu veran­
kern. Diese Lösung hat den Vorteil, wirklich­
keitsnah zu sein, und Zlwar in dem Sinn, (taß 
sie an überscha'ubare und in ihren Auswirkun­
gen erkennbare Entwicklungen auf dem Sektor 
der Vertretung von Schülerinter,essen anknüpft, 
somit im Dienste der Stärkung von bisher Er­
reichtem steht. Dieses behutsame Vorgehen ver-' 
m~idet darüber hinaus den Nachteil möglicher 
Verfassungswidnigkeit, ,der hei einer Realisierung 
allzuweit reichender Vorstellung:en, wie der Or­
ganisation einer - ütberschulisch,en Schülervertre­
tung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
mit a<llen Merkmalen eines Selibstverwaltungs­
k~rpers, zu befürchten igewesen wäre. 

Im Rahmen der eingeheruden Vor:arbeiten für 
diesen Entwuf\f befaßte sich a,uch ,die _ Schulre-

'formkommission am L Dezember -1978 mit der 
gesetzlichen Regelung einer Schülervertretung bei 
den Landesschulräten unld heim Bundesmin~ste­
rium für Unterricht und Kunst. Entsprechend 
den eingangs dargesteLlten Erwägungen und dem 
Ergebnis der Beratungen der Schulreformkommis­
sion, schlägt ,der vorliegende Ge~et~entwurf die 
Errichtung von Schülerbeiräten mit Beratungs­
funktion vor. Die Einschränkurig- auf die Bera­
tungsfunktion ist durch die verfassungs gesetzlich 
verankerte Verantwortlichkeit der Mitglieder der 
Bundesregierung sowie ,des Präsi,denten (Amts­
führenden Präsidenten) eines Landesschulrates be­
dingt. Mit dieser Verantwortlichkeit wäre die 
A~sstattung von Schüleribeiräten -mit Entschei-

dungsfunktion nicht vereinbar. Die Bedeutung 
der Beiräte g'oiliJ: idarin liegen, ·daß iri einem in­
stitution.alisiertenRahmen zwischen Schülern unJ 
Schu1verWaltung ,:ruf einer Basis des gegenseitigen 
Vef\trauens Prolbleme des Schulwesens beraten 
wel1den können. Die Beiräte saUen ,d'azu bei­
trag,en, die Zusammenarbeit zwischen den von 
der Schule am ,unmitteLbarsten Betroffenen, n~m­
lich den Sdlüilern, ood Jer Schwlverwaltung· zu 
stärken und Entsdteidungsgrundlagen der für Jie 
SchrulpoHnik verflassungsmäßig verantwortlichen 
obersten ,B.undesorgane zu erarbeitlm. 

Die KompetenlZgrunldla<gen für den vorliegen­
den Entwurf sinJd hinsichtlich der dem Art. 14 
B-VG unterliegenden Schulender Art. 14 Abs. 1 
B~VG, hinsichvtich Ider im § 2 Ahs. 3 genannten 
land- unld forstwirtsch.aftli'chen Schulen der 
Art. 14 a Albs. 2 'Iit. a, tb und c B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Nach dieser <Besümmung soUen insgesamt elf' 
Beiräte errichtetwet1den: bei jedem der neun 
Landesschulräte (in Wien beim Stadtschulrat für 
Wien:) ein Landes-Schüle!1beirat, beim Bundes­
ministerium ·für ,Unterricht und !<Junst ein Bun­
des-Schületibeirat un,d e~n 2entrallehranstalten­
Schülerbeirat. Diese Konzeption folgt der in 
den §§ 3 unid 4 des Bundes~Schula;ufsicht&geset­
zes, BGBl. Nr. 240/1962, in der Fassung BGBl. 
NI'. 32,1/1975 normierten Zustänrd~gkeitsvertei­
lung der Schultbelhörden des Bundes. Da zufolge 
des § 3 Albs. 1 Z. 1 Ilit. c leg. cit.für die 
Zentrallehranstalten (diese sind im § 3 Abs. 4 
tax;ativ angeführt) der ;Bundesminister für Unter­
richt und Kunst sachlich zustänrdj.ge Schulbehörde 
~rster (urud ZlUgleich letzter) Instanz ist, ist außer 
dem Bundes-6chülerlbeiratauch der Zentrallehr­
;nsnalten .. SchÜlleribeirat beim Bundesministerium 
für Unterricht un1d K·unst zu erI'ichten, ·damit für 
die Schüler Idieser Schulen einte dem Landes-Schü­
lerlbeirat entsprechende Interessenvertretung vor­
hanlden ist. 

Zu § 2: 

Die Abs. 1 bis 3umschreilben die Aufgaben 
der Schiilerheiräte zunächst allgemein mit "Be-
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ratung ,des La.11idesschulrates Ibzw. Beratung .'des 
Bundesministers für Unterrimt und Kunst in 
Fmgen .des SchuI}wesens" und schränker: daran ane 
schließenJd diese Beratungsfunktion in ,der Rich­
tungein, daß Belange der Schiller best'~mrmter 
Schularten berührt s,ein müssen. Hiebei wird 
darauf Bedacht ,genommen, daß keine konkur­
renzierende Zustänldigkeit .geschaffen wird; diesem 
Ziel ,dj,enen ,die F1ormu1ierungen im A'bs. 1 "und 
nicht 'die Zustänid~gkeit des ZentraLlehranstalten­
SchüI.erbeirates gegeiben, ist" und ~m Arbs. 2 "und 
sie in ihrer Beldeutung IÜiber ,den Ber,eich eines 
Landes hi'n:ausgehen'~. :Z;um Verhaltnis ,de~ Albs. 2 
un1d 3 wird bemerkt, daß 'zur Beratung von An­
gelegenheiten, 'die Belange von SchÜIlern . von 
Zentrallehranst,alten ZiUllll GegenstJan!d hat, immer 
der ZentraiUehransta:!ten-Sch,ülerbeirat zuständig 
ist, und ZlWar auch danni, wenn die Bedeutung 
der AngeLeg.enheilt über den Bereich eines Landes 
hinJa,usgeht (was z. B. bei Iden HÖ'heren In~er­
natsschu:len des Sundes, deren Standorte .nicht 
auf ein einziges Bundesland beschränkt sind, 
durchaus Ider F.all sein kann). Umgekeihrt ist 
fürcI:ie Behanld1ungeiner Angelegenheit, di,e in­
folge Vorliegens der Taubestanidsmerkmale des 
Albs. 2 in die Kompetenz 'des iBundes-SchÜ'ler­
beir;ates fäJ!<Lt, _ a:tlein ,dieser Beirat Izustät).di,g, und 
zw,ar auch dann, wenn - w.as biswemen un­
vermeidbar ist - auch Belanige ,der Schüler 
VOll Zentrahlehranstalten ,beruht wel1den. 

Die in ,den Albs. 1 .bis 3 vOl1gesehene Ein­
bettung der Beratungstäti,gkeit in Iden "Rahmen 
der VertrebUing Ider Interessen ,der Schüler" :darf 
nicht zu dem Sdi'1uß führen, ,es wel'ld'e auf die­
sem Umweg der BeiratZiu einer Igesetzlichen 
Interessenvertretun'g gemacht. Es handelt sich 
hier vielmehr 'um die Weiterführung des be­
reits im § 58 Albs. lun:d 2 ,des SchUl1unterrichts­
gesetzes, :BGBl. Nr. 139/1974, ·enthaltenen Ge­
danJkens einer "Interessenvertretung". Im übrigen 
darf nicht überseIhen werden, ,daß keine Bera­
tungstä6gkeit wertJfrei ist lund 'bei jeder der­
'artigen A,uf,ga.benerfüllung auch - ~n mehr oder 
w,eniger starkem· Ausmaß - lnteressen ver­
folgt werden. Die Wendung "im Rahmen der 
Vertretung der Interessen der Schüler" ist daher 
im ~orliegenden Zusammenhang rein Ideskrip­
tiv zu verstehen. 

Auch der Abs. 4 knüpft an einer Regelung 
des Schul'unterrichtsgesetzes an" indem er die im 
§ 58 dies·es Gesetzes ,genannten Angelegenheiten 
der Schülermitv.erw,a!ltung in ,die beraten,de Tä­
tigkeit der Schülerlbeiräte einJbezieht. 

Da der Gesetzentwurf hinsichtlich des Wahl­
rechtes (siehe § 8) an Regelungen ,des Schul­
unterrichtsgesetzes ankl1!üpft, vom Geltungsbe­
reichdieses Gesetzes ,gemäß seinem § 1 Abs. 1 
jedoch die Schulen für B,erufstätige ,a,usgenom­
men Slil1!d, erweist sich eine .diese Schu'len ,er­
fassende Aumahme:bestimmung auch im vorlie-

genden Gesetzentwurf als erforder<lich. Diese Aus­
nahmere,ge1ung trifft Albs. 5. 

Zu § 3: 

Da ,die generalklauselmäßige Ums.chre~bung der 
Auf~abe der Sch.ül,erbeiräte im § 2 ("Beratung 
. .. in Fr,agen ,des Schulwesens, soweit Belange 

der Schüler ,der ... berührt werlden") als zu 
va.ge erscheinen könnte, enthä:lt der § 3 eine 
demonstrative Aufzählung von Angelegenheiten, 
die oder inhaltlichen AuHüllung der <besagten Um­
schreibung dient. Der Katalog ist sehr weitge­
spannt und man kal1!n davon ausgehen, daß 
es kaum ein schulisches Problem .geben wird, 
das nicht 'Zumindest einem ,der TatJbestände sub­
sumiert wet1den könnte. Gewissermaßen als "Auf­
fangtatlbestand" ist ,die Z. 9 z;u s,ehen, die man­
gels Einschlägigkeit eines der anqeren T,atJbe­
stände (Z. 1 bis 8) in Anspruch genommen 
weroen kmnn. Diesem Umstand kommt insofern 
Bedeuuung zu, .a,ls gemäß § 5 Abs. 2 und 4 des 
Entwurf.es ,eine Pflicht ,der Behörde zur Beant­
wortun'g v,on Einga!ben u>'w. der SchüleI'bei­
räte festgelegt willd. - Lm !besonderen sei auf 
die Z. 5 hingewiesen, ,die es den Beiräten er­
möglicht, Angelegenheiten der Schülerzeitungen 
zu erörtern ul1!d damit ,die Schrul:behörden mit 
einem SachkOJ;nplex zu konfrontieren, der im 
Schul alltag eine nicht geringe Rolle spielt und 
der für die Schüler wie für die schulischen' 
Organe zahlreiche Probleme aufwirft. 

Zu § 4: 

So wie der § 58 .Albs. 1 des Schulunterrichts­
gesetzes ausdrücklich festihält, ,daß sich ,die Schüler 
'einer Schule bei der Schülermitverwaltung (Ver­
tretung ihrer Interess,en und Mitgestaltung des 
SchUiLldbens) von der Amgabe .der österreichischen 
Schule gemäß § 2 'des Schulorganisationsge~etzes 
leiten zu lassen haben, so sieht auch die vor­
lieg,ende 'Bestimmung vor, daß die Schülerbei­
räte die ihnen in den §§ 2 ul1!d 3 ühertmgenen 
Aufgaben n,ach den' Leioli,nien des sogenannten 
"Zielparagraphen" des österreichischen Schul­
wesens wahrzunehmen halben. 

Im gegebenen Zusammenhang sei ergänzend 
bemerkt, daß durch die Entwurfsregelungen die 
Elternrechte, wie sie sich aus den Bestimmun­
gen ,des bürgerlichen Rechtes (insbesondere 
§§ 137, 137 a, 146, 146 'a ABGB in der Fassung 
des Bu:ndes,gesetzes vom 30. Juni 1977 über die 
Neuol'ldnung des Killlidscha.ftsrechts) ergeben, nicht 
angetastet werden sollen. . 

Zu § 5: 

Albs. 1 gewährleistet ,den Schülerbeiräten die 
Verlbin:dung zur "Basis". Diese. ist für ei.ne wirk­
lichkeitsbezogene Arbeit der SchÜ'lerlbeiräte un­
umgänglich, da nur a'UIf diese Weise die vielen 
schulischen ProbIeme, ,die sich zunächst fast immer 
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an der e]11IZdnen Schule zeigen, tliUf'gegriffen, 
an die Schül!behöl"den heraJngetratgen und mit 
ihnen beraten werlden können. Die Einschrän­
kung auf die "notwendigen" Kontakte ist tin 
zwerfacher Hinsicht Ibedeuts,am. Zunächst wi'rd 
der :die gesamt'e sta.atlich,e Vlerwaltung· heherr­
schende Gl1utl1Jdsatiz ,der Spanamkeit -{'ür den 
gegenstärudLichen Sachlbereich nochmalls unter­
sttiichen, ,da diese Bestimmung in V,erlbindunlg 
mit § 33 des En'twu1"fes zum Ausdruck bringt, 
daß d~r Anspruch mf ~eisegelbühr.en, soweit 
diese a:us den Kontakten :zu Schütlern an' ein­
zelnen SchuLen resu:ltieren, unter :dem Vorbe­
halt der "Notwe11ldi.gkett" solcher Kontakte 
steht. Weiters dient die Binschränk'lltng der Kon­
takte aJutt das notwendige Ausmaß der Ver­
meidung der überlastung einzelner Mitglieder 
der Schülerlbeiräte. Daß sich &e Kontaktnahme 
der ,Beiräte mit Iden Schüilern an ·den einzeLnen 
Schulen ltuf Idie unterrichtsfreie Zeit beschrän­
ken saH, liegt darin begründet, ·daßdie Bei­
räte in dies,er Beziehung zeinmäßig ungebunden 
sein sollen, was a.'ber bei einer AUsidehnu11lg der 
KOontaktnlahmemöglichkert auf die Unterrichts­
zeit im Interesse eines ungestörten Schultbetrie­
bes nicht aufrechtzuerhalten wäre. 

Die Abs. 2 bis 4statJUieren V.erpflichtungen 
der Behöl1den, ,die, geeign'et si'nd, rdeil1! Schüler­
beiräter :die Erfül11ung ihr.er AU!fgatben wesent­
lich :ou! edeichtern unld ilire Tätigkeit eff,ektiver 
:ZJU gest,aLten. Die Vier..,Wochen~Fris't für die 
schrifttliche Beantwortung in den Abs. 2 un,d 4 
ist angesichts ,der Dauer Ides A:ktenlau:fes uil1ld 
der vieLfach e1"forderlichen Erhelbungen und 
Rückifmgen in'nierh:lllb und außerhallb ,der be" 
treffenden Schulhehöl'de knapp bemessen. Eine 
noch kürzere Frist ist nach allen Erlahmng,en 
nicht ~inzuha!ltefi', wesha:~b vOtn ,der FestsetlJUng 
einer s,01.chen ,a:bgesehen wil'ld. '. 

Die im Albs. 3 v01'lgesehene Verpfli.chtung'der 
Behörden lZiurBekanntg<libe von Rechtsvorschrif­
ten unld UmfraJgeergebniss:en rbesteht von Amts 
wegen, ein diesbezÜ'~liches, An'suchen der Bei­
räte ist nicht erfol'lderlich. 

Zu § 6~ 

Abs. 1 setzt für ,die Zahl der Mitglieder 
eines Landes-Schülerbeirates eine Untergrenze' und 
eine Obergrenze fest. Die Festsetzung der Mit­
gliederzahl innerhaLb dieses R,aihmens soil'l Id'em 
eimelri.en Larudesschulrat überlIassen wel1den' (Er­
lassung einer Vel'lorldnung ,gemäß Albs. 2'). Diese 
flexi.ble Regelung erweist sich ,im Hinhlick auf 
die uriterschi,edlichen Bedül'lfnisse in Iden einzel­
ne\1 Lanldesschul,ratsber.eichen alsedol'lderlich. 
Es erscheint sachJLich geboten" die Idrei i.n Albs. 1 
angeführten SchUlI",rtJbereiche insoweit ,gleich'zu­
steLlen, als jedem von ihnen ,die ,gleiche Zahi 
von Mitgliedern für ,deri La,ndes-lSchüleribeirat 
entnommen wel1den soll. Der naheJliegerude An-

knüpf,urugspunkt für eine sO'Icherartgleichmäß~ge 
Rege1u.ng ist die ·Anzahl der td'en drei Schul­
artbereichen jewerls zwg,ehörigen Schulen. Diese 
Zahl Idifferiert von Larud ZJU Land mitunter be­
trächtlich. Da die nliedrigs'\)e Zahl, an Schulen 
in einem der Ibezeichne\)en Schulart!bereiche vier 
ist (vier Berufsschulen im Burgen1arud), wurde 
die Un:tergrenze für die Beiratsmir,glieder mit 
zwö1f :f.esugesetzt. Bei Ider Festsetzung ·der .ober­
grenze war neben der .durchschnituFchen Zahl 
an SchUlLen: in !den ein:oelnen SchuLartlbereichen 
vor ,allem auch die Sichel'lUngder Atbeitsfä)üg­
k,eit ides Grem~ums' im Auge zu !behalten -
ei'IlI Kriterium, ,d.as eine Überschreitmng der Zahl , 
dreißig nicht angezeigt erscheinen läßt. 

Die im 'Begutachtungsv,el"hhren von mehreren 
SteHen vor.gebrachte Anregung, Ibei der Fest­
setzung der Za,hl der Beir,atsmillgllietder nicht 
aJuf Idie Anzahl der Schulen, sondern ,auf die 
Anzahl der Schüler in den drei Schula:rtbe­
reichen ,atbzustellen, wur,de aus mehreren Gründen 
nicht ltuf-gegriffen. Ei.n sol.ches Modell mag zwar 
in einem ,geog,raphisch gesehen Ileicht .i1berschau­
baren Bereich wie einem einzelnen Landesschul~ 
ratsbereich fun:kt~onstüchtig sein, dürfte aber ge~ 
samtösterreichisch :betrachtet jede Pr,aktikabiLität 
verlieren. CEine das g,esamte Blundesgebiet er­
fasserude Sichtweise ist desha:~b ,erfol1defllich, weil 
nach d'er Konzepuion Ides, Gesetzentwurfes - die 
insOow,eit im Beguuachwngsve11fa,hren von keiner 
Seilte angegriffen wurde - Idie Mitgliederzahl 
des Bundes-Schülerbeir,ates auf der .der Landes­
SchÜilelibeiräte aUlfha,ut.) Legt· ma,n nämlich dtie 
österreichische Schulstatistik 1977/78 zugrunde, 
sowül'ldeeine Lösung, die an Ji·e Schülerzahlen 
in ·den einlzelnen 'Schu1art1bereichen anknüpft, 
unld .die in jedem Larudessclmlratstbereich jedem 
der drei SchutlartJbereiche zumindest einen Ver­
treter im Bundes-Schülelibei1'lat sichert,' zu ins­
gesamt 127 Mi·tgliedern des Bunldes-Schülerhei­
rates führen. Der Versuch, diese ,M!itgliederzahl 
zu senken, führte 'bei einem Bdbehalten dieses 
Anknüpfu11lgspunktes dazu, daß im Bundes­
SchüLeribeirat di:e Schülerein,zelner Lanrdesschul­
N'tsbereiche ülberhaupt n~cht vertreten wären. 
So hätte bereits eine ISenlkung auf 64 Mitgd.ieder 
- wa's unter Idem Gesichtspunkt der Arbeits­
fähigkeit immer noch viel 'zu hoch wäre -
:our Folge,ldaß die Schüler BU1'lgenlands und 
Vorar~bel1gs ni.cht mehr vertreten wären. 
SchEeßlich soHte nicht außer acht bleiben, daß 
eine VerwirkLichung Idieses 'auf die Anzahl ,der 
Schü'ler albstellenIden ModeLls· nicht im Sinne 
des allseits unterstützten Sestrebens des Ent­
wurfes wäre, die Anzahl der durch die Beirats­
tätigk,eit belasteten Sch'ül,er .mf ein Minrurilum zu 
begrenzen. Die !Vorstehenden Ausfühnurngen zei­
.gen, daß ,ein Zugl1U!ndelegen der SchüI.erzahLen 
für die Anzalh'l der :BeirattsmrtlgJliedler mehr Nach­
teile I<!JLs Voruelile brächte und darüber hinaus eine 
weitfleichende Aibä:n!clerung der ,als solche von den 
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beguuchten:dten SteHen ,dJurma'UIS akzeptierten Bnt­
wurfskonz·epoion obedlilll:g,en wÜI1cDe. 

Zum Bereich der Berufsschulen ist anzumer­
ken, daß· den aus diesem Schulartbereich kom­
menden Mitgliedern die Wahrnehmung auch der 
Belange der Schüler der Polytechnischen Lehr­
gänge obliegen soll. Die Notwendigl.j:eit· einer 
"Mitvertretung" dieser Schüler resultiert daraus, 
daß der Polytechnische Lehrgang lediglich . ein 
Schuljahr umfaßt. Dies schließt im Hinblick auf 
die Bestellungsweise und Funktionsdauer der 
Beiratsmitglieder (§ 7 des Entwurfes) eine ge­
sonderte Berücksichtigung des Polyteclmischen 
Lehrganges aus. Im übrigen entspricht diese 
Regelung der ·derzeit gehandhabten und be­
währten Praxis. 

Zu § 7~ 

Diese Bestimmung sieht als Bestellungsweise 
für die Mitglieder und die Ersatzmitglieder eines 
Landes-Schülerbeirates die Wahl vor. Diese ist 
nach d,en im § 6 Abs. 1 angeführten drei Schul­
artbereichen· getrennt vorzunehmen (siehe dazu 
auch § 8 des Entwurfes). In zeitlicher Hinsicht 
hat sich der vorliegende Entwurf für die Durch­
führung der Wahl am Ende des Unterrichts­
jahres . entschieden, wobei sich die Begriffsbe­
stimmung des "Unterrichtsj.ahres"nach den ein­
schlägigen schulzeitgesetzlichen Vorschriften 
(Schulzeitgesetz, BGB!. Nr. 193/1964 in der gel­
tenden Fassung, hinsichtlich der Berufsschulen 
die betreffenden Ausführungsgesetze der Län­
der) richtet. Für die Abhaltung der Wahl am 
Ende des Unterrichtsjahres sprechen folgende 
Gründe: 

1. Umgehung der Zeit, in der Schikurse in 
großer Anzahl Qurchgeführt werden, sowie 
der Semesterferien. (Würde man sich für 
eine. Durchführung der Wahl zu "Beginn" 
des Unterrichtsjahres entscheiden, käme es 
tatsächlich erst im Jänner/Feber des näch­
sten Kalenderjahres zur Wahl, weil diese 
im Hinblick auf die aktiv und passiv Wahl­
berechtigten die Wahl der Schülervertreter 
an den einzelnen Schulen voraussetzt.) 

2. Da der für die Wahl in Aussicht genom­
mene Zeitraum nach der Abhaltung der 
Klassenkonferenz zur Beratung über die 
LeilStungsbeurteilung der Schüler (§ 20 
A'bs. 6 des Schulunternich.tsgesetzes) li,egt, 
wird die mit der Vonbereitung 17nd Durch­
führu.!1Jg ·der Wahl verbundene B,e.e,inträchti­
gung des Unterrichtes auf ein Minimum 
reduz,iert. 

3. Da die Wahl der Beiratsmitglieder auf die 
Wahl und das Vorhandensein der Schüler­
vertreter ,an den einzelnen Schulen anknüpft 
(§ 8 des Entwurfes), ist es wichtig zu wissen, 
mit welchen Schülervertretern für die Wahl 
der Mitglieder des Beirates gerechnet wer-

den kann; das zu erkennen, ist nur am 
Ende des Unterrichts jahres möglich. 

4. Das Ziel, möglichst alle Schülervertreter als 
aktiv und passiv Wahlberechtigte zu erfas­
sen, wird bei Durchführung der Wahl am 
Ende des Unterrichtsjahres auch hinsicht­
lich der lehrgangsmäßigen Berufsschulen er­
reicht. (Es werden auch die Schületvertre­
ter des fünften und letzten Lehrganges er­
faßt.) 

Nach Abs. 2 soll die Funkti'onsdauer ein 
Schuljahr (auch dieser Begriff richtet sich nach 
den schulzeitgesetzlichen Bestimmungen) betra­
gen. Un~eachtet des mit dieser kurzen Zeit­
spanne verbundenen Nachteiles der Einbuße an 
Kontinuität ist die einjährige einer zweijährigen 
Periode vorzuziehen, weil die Entscheidung für 
letztere im Ergebnis dazu geführt hätte, daß 
Schüler der letzten bei den Schulstufen einer 
Schulart für eine Wahl zum Beiratsmitglied 
nicht mehr in Betracht gekommen wären. Ge­
rade auf diesen Schülerkreis sollte aber,insbe­
sondere wegen ihrer in vielen Fällen größeren 
Erfahrung auf Grund läng,erer Schülervertreter-· 
Tätigkeit, nicht verzichtet werden. 

Zu § 8: 

Diese Bestimmung bezeichnet den Kreis der 
aktiv und der passiv Wahlberechtigten. Ent­
sprechend dem § 7 Abs. 1 des Entwurfes, der 
vorsieht, daß die Mitglieder und die Ersatzmit­
glieder getrennt nach den drei Schulartberei­
chen des § 6 Abs. 1 des Entwurfes zu wählen 
sind, ist auch die Regelung des Wahlrechtes und 
der Wählbarkeit auf die drei genannten Schul art­
bereiche zugeschnitten. Dies in der Form, daß 
jeder Schulsprecher in der Ausübung. seines 
aktiven Wahlrechtes jeweils ,tUf ,den Schulart­
bereich beschränkt ist, dem e~ selbst angehört. 
in gleicher Weise ist der einzelne passiv wahl­
berechtigte Schülervertreter in seiner Wählbar­
keit ausschließlich auf den Schulartbereich ver­
wiesen, dem er selbst angehört. 

Zu § 9: 

Spätestens vier Wochen vor Durchführung der 
Wahl hat die Wahlkommission (§ 10 des Ent­
wurfes) unter gleichzeitiger Bekanntgabe· des 
Wahltages und des Wahlortes die Wahlauszu­
schreiben. Als Wahltag kommt gemäß § 7 Abs. 1 
des Entwurfes nur ein (einziger) Schultag im 
Sinne des Schulzeitgesetzes in Betracht. Im Hin­
blick auf § 11 Abs, 1 des. Entwurfes, wonach 
das Wahlrech,t grundsätzlich persönlich durch 
Übergabe des Stimmzettels an die Wahlkommis­
sio~ auszuüben ist, wird als· Wahlort der Sitz 
der Wahlkommission, das ist nach§ 10 Abs. 1 
des Entwurfes das Amtsgebäude des jeweiligen 
Landesschulrates, zu bestimmen sein. Der Wahl­
termin ist den aktiv Wahlberechtigten so recht­
zei,tig bekanntzugeben, daß ihnen die Verstän-
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digung spätestens drei Wochen vor der Wahl 
zukommt. . . 

Nach Abs. 2 hat die Wahlkom~ission ein 
Verzeichnis der am Tag der Wahlausschreibung 
aktiv und passiv Wahlberechtigten anzufertigen. 
Damit wird der Tag der Wahlausschreibung zum 
"Stichtag". Wahlrecht und Wählbarkeit richten 
sich nach diesem Zeitpunkt, später eintretende 
Veränderungen werden nicht berücksichtigt. 

Zufolge des Abs. 3 können gegen di,e Richtig­
keit und Vollständigkeit des Wahlverzeichnisses 
Einwendungen erhoben werden. Einwendurigs­
berechtigt ist jeder aktiv und jeder passiv Wahl­
berechtigte. Die Einwendungen können münd­
lieh 'oder schriftlich bei der Wahlkommission 
innerpalb der Auflagefrist geltend gemacht 
werden. 

Zu §10: 

Zur Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl ist bei jedem landesschulrat eine Wahl­
kommission zu bilden, die aus drei vom Präsi­
dent~n des landesschulrates aus den Beamten 
des 1.andesschulrates zu bestellenden Mitgliedern 
besteht. Nicht als Mitglieder der Wahlkommis­
sion, sondern als Wahlzeugen zur Beobachtung 
des ordnungsgemäßen Ablaufes des Wahlver­
hhrens sieht der Entwurf' die Beiziehung der 
drei Stellvertreter des landesschulsprechers zu 
den einzelnen Sitzungen der Wahlkommission 
vor. Dem Beobachterstatus von Wahlzeugen 
entsprechend kommt diesen kein Stimmrecht 
bei :Entscheidungen der Wahlkommission zu. 

Gemäß Abs. 3 ist jedem Mitglie,d der Wahl­
kommission ein Ersatzmitglied zugeordnet, das 
im Falle der Verhinderung des betreffenden 

,Mitgliedes an dessen Stelle tritt. Gleich den 
Mitgliedern sind auch die Ersatzmitglieder vom 
Präsidenten des landesschulrates aus dem Kreis 
der Beamten des landesschulrates zu bestellen. 

Zu § 11: 

Das der Wahl der Mitglieder emes landes­
Schülerbeirates zugrundeliegende aktive Wahl­
recht ist ein geheimes, gleiches, (grundsätzlich) 
persönliches und unmittelbares Wahlrecht. 

Durch die geheime Wahl soll verhindert wer­
den, daß offenbar wird, wie der aktiv Wahl­
berecht}gte abgestimmt hat. Das gleiche Wahl­
recht bewirkt, daß jede Stimme das gleiche Ge­
wicht' hat. Die persönliche Wahl besteht darin, 
daß der Wähler selbst vor der Wahlkommissiori 
zur 'Stimmabgabe erscheinen muß. Das Wahl­
recht ist deshalb ein unmittelbares, weil der aktiv 
Wahlberechtigte die Mitglieder und die Ersatz­
mitg~ieder auf direktem Weg und-nicht auf. dem 
über die Wahl von Wahlmännern wählt .. Der 
§ 11 Abs. 1 des Entwurfes sieht vom persön­
lichen Wahlrecht insofern eine. Ausnahme vor, 
als der landesschulratermächtigt wird, im Ver-

ordnungsweg vorzusehen, daß auch (nicht aus­
schließlich) die Briefwahl zulässig ist. Der Grund 
hiefür liegt dar:in, daß wegen der regionalen 
Situation m einigen Bundesländern mit der 
Stimmabgabe em unverhältnismäßig großer 
Aufwand an Zeit und Kosten' verbunden sem 
kann. (Dies gilt im Hinblick auf § 24 auch für 
den Zentrallehranstalten-Schülerbeirat.) Die Er,­
lassung emer solchen Verordnung ist an be­
stimmte im Abs. 1 bezeichnete Voraussetzungen 
gebunden. Die Verordnung hat neben der Zu­
lässigerklärurig die näheren Bestimmungen über 
die Durchführung der Briefwahl zu enthalten. 
Hiezu wird auf die §§ 11 und 22 der Bun­
des-Personal vertretungs-Wahlordnung, BGBI. 
Nr. 215/1967, in der geltenden Fassung hinge­
wiesen. 

Zu § 12: 

Das aktive Wahlrecht ist unter Verwendung 
elnes von der Wahlkommission ausgestellten, 
also eines amtlichen Stimmzettels auszuüben. 
Die Verwendung ,eines anderen als des amtlichen 
Stimmzettels führt zur Ungültigkeit des 
Stimmzettels (§ 14 Abs. 1 des Entwurfes). 

Die Abs. 2 und 3 beschreiben die Form und 
den Inhalt des amtlichen Stimmzettels. 

Abs. 3 läßt sich für das Beispiel der Wahl 
von vier Mitgliedern und der gleichen Zahl an 
Ersatzmitgliedern (das ist die nach den §§ 6 
Abs. 1 und 7 Abs. 1 des Entwurfes jeweils zu­
lässige Mindestzahl) folgendermaßen graphisch 
darstellen: . 

Reihung Name des Wählbaren Wahlpunkte 
, 

1 8 

2 7 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 

Zu § 13: 

Hier wird die Form der gültigen Ausfüllung 
des (amtlichen) Stimmzettels beschrieben. 

Bei der Verzeichnung der Namen wird die 
Angabe des Familien- und des, Vornamens des 
Wählbaren vorgeschrieben, da die' Anführung 
lediglich des Familiennamens ni!;ht .selten Anlaß 
zu Verwechslungen geben würde. Bei der Aus­
füllung des Stimmzettels ist von einer getrenn-
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ten Verzeichnung n~ch Mitgliedern und Ersatz- Entfällt auf zwei oder mehr Wählbare die­
mitgliedern abzusehen. Der dritte und der vierte selbe Zahl an Wahlpunkten und kommen somit 
Satz des Abs. 1 bringen zum Ausdruck, daß mehr Wählbare, als zu wählen sind, als Mit­
weder die Verzeichnung von mehr Namen noch glieder oder Ersatzmitgli~der' in Betracht, so 
von weniger Namen, als Mitglieder und Ersatz-' entscheidet darüber, wer als Mitglied und wer 
mitglieder zu wählen sind, den Stimmzettel un- als EfS'atzmitglied gewählt ist, das Los, das vom 
gültig machen. Vorsitzenden der Wahlkommission .zu ziehen ist. 

Der Losentscheid war ferner für den Fall vorzu-Die Wahl eines Mitgliedes oder eines Ersatz-
mitgliedes des' Landes-Schülerbeirates beruht auf sehen, daß gewählte Ersatzmitglieder dieselbe 
dem Wahlpunktesystem (Abs. 2). Zur Wertung Zahl an Wahlpunkten erreicht haben. Damit 
des Stimmzettels nach diesem System wird, noch- wird die gemäß § 7 Abs. 1 des Entwurfes be­
mals auf die graphische Darstellung bei den deutsame Frage der Reihenfolge des Eintretens 

I für verhinderte Mitglieder entschieden. Er äuterungen zu § 12 verwiesen. 

Nach Abs. 3 bewirkt die mehrmalige Verzeich­
nung desselben Namens auf einem Stimmzettel 
nicht dessen Ungültigkeit. Der Name des Wähl­
baren ist bei der Zählung der Wahlpunkte(§ 15 
des Entwurfes) nur an der Stelle mit derhöch­
sten Zahl von Wahlpunkten zu berücksichtigen. 

Entfällt eine Stimme auf einen nicht Wähl­
baren, also jemanden, der das passive Wahlrecht 
gemäß § 8 Abs. 2 des Entwurfes nicht besitzt, 
so ist diese Stimme ungültig. Dies hat zur Folge, 
daß auf diese Stimme keine Wahlpunkte ent­
fallen. Die Ungültigkeit der Stimme(n) bewirkt 
jedoch nicht die Ungültigkeit des Stimmzettels. 

Zu § 14: 

Gemäß Abs. 1 'i'st ,ein Stimmzettel jedenfaIIs 
dann ungültig, wenn er k~in amtlicher im Sinne 
des § 12 des Entwurfes ist. Darüber hinaus kann 
nach Abs. 1 und 2 auch ein amtlicher Stimm­
zettel ungültig sein, und zwar dann, wenn sich 
ihm nicht eindeutig entnehmen läßt, für wen 
der Wähler stimmeri wollte. Das Fehlen der 
erforderlichen Eindeutigkeit kann auf eine Be­
einträchtigung des Stimmz,ettels durch dessen Be­
schädigung oder durch das Anbringen von Ver­
merken, die nicht der Bezeichnung eines Wähl­
baren dienen, zurückzuführen sein. 

Zu § 15: 

Nach Schluß der Wahl, also nach Enlangen 
aller abgegebenen Stimmzettel, hat die Wahl­
kommission die auf Grund der gültigen Stimm­
zettel auf die einzelnen Wählbaren entfallenden 
Wahlpunkte zu zählen und die Zahl der Wahl­
punkte in einer gemäß § 18 Abs. 1 des Entwur­
fes über den Wahl vorgang aufzunehmenden Nie­
derschrift ersichtlich zu machen. 

Zu § 16: 

Diese Bestimmung hat die Wertungder Wahl­
punkte und damit die Ermittlung des Wahl­
ergebnisses zum Inhalt. Die Wahlkommission 
hat zunächst festzustellen, wer von den Wähl­
baren überhaupt Wahlpunkte erhalten hat, und 
dann, wie viele Wahlpunkte auf diese Wählbaren 
entfallen. 

Zu § 17: 

Jeder Landes-Schülerbeirat soll zufolge dieser­
Bestimmung in der ersten internen Sitzung -
gemäß § 26 Abs. 1 des Entwurfes beraten die 
Schülerbeiräte die ihnen übertragenen Aufgaben 
in internen Sitzungen und in gemeinsamen Sit­
zungen mit Vertretern der Schulbehörden -
(lUS dem Kreis seiner Mitglieder seinen Vor­
sitzenden zu wählen. Der Vorsitzende führt 
die Bezeichnung Landesschulsprecher. Außer dem 
Landesschulsprecher 'sind drei Stellvertreter zu 
wählen, und -zwar getrennt nach den drei Schul­
artbereichen gemäß § 6 Abs. 1 des -Entwurfes, 
wobei sich die getrennte Wahl auf den Kreis 
sowohl der Wählbaren als auch der (aktiv) 
Wahlberechtigten erstreckt. Die Wahl je eInes 
Stellvertreters aus einem der genannten Schul­
artbereiche gewährleistet eine gewisse Ausge­
wogenheit und spiegelt das Bemühen eIner weit­
gehenden Gleichbehandlung der Schulartbereiche. 

Es sei bereits an dieser Stelle angemerkt, daß 
im Hinblick auf § 21 des Entwurfes der Landes­
schulsprecher und seine drei Stellvertreter Mit­
glieder oder Ersatzmitglieder des Bundes-Schü­
lerbeirates sein können, aber nicht sein' müssen. 

Zu § 18: 

DanaCh ist über den gesamten Wahlvorgang 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von den 
drei Mitgliedern der Wahlkommission zu unter~ 
schreiben ist. Die Aufzeichnungen haben sich auf 
das Wesentliche des Wahlvorganges zu beschrän­
ken, was dahin zu verstehen ist, d:aß sich anhand 
der Niederschrift der Gang des Wahlverfahrens 
nachzeichnen läßt. Die unterfertigte Nieder­
schrift ist gemeinsam mit dem Wahlverzeichnis 
(§ 9 Abs. 2) und den abgegebenen Stimmzetteln 
(siehe §§ 12 bis 14) beim Landesschulrat auf­
zubewahren. Jeder aktiv, Wahlberechtigte hat 
das Recht, in die Wahlakten, also ,die Nieder­
schrift, das Wahlverzeichnis und die abgege­
benen Stimmzettel, Einsicht zu nehmen. 

Nach Abs. 2 ist das Wahlergebnis von der 
Wahlkommission den aktiv Wahlberechtigten 
schriftlich mitzuteilen. Darüber hinaus ist es dem 
P;äsidenten des Landesschulrates bekanntzugeben 
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und an der Amtstafel des 
zuschlagen. 

Landesschulrates, an- Landesschu1ratsbereichen, kommen für 
Bundes-Schülerbeirat nicht zum Tragen .. 

den 

Gemäß Abs. 3 sind den aktiv Wahlberechtig­
ten von der Wa.hlkommission außer dem Wahl­
ergebnis auch die Namen jener Mitglieder des 
Landes-Schülerbeirates bekanntzugeben, die von' 
dem betr·effenden Landes-Schülerbeirat in den 
Bundes-Schülerbeirat als Mitglieder und als Er­
satzmitglieder entsendet werden. 

Zu § 19: 

Nach Abs. 1 hat jeder aktiv Wahlberechtigte 
das Recht, die Wahl innerhaLb einer Frist von 
zwei Wochen nach Mitteilung des Wahlergeb­
nisses anzufechten. Wa!hlanfechtung und Einwen­
dungen nach § 9 Abs. 3 des Entwurfes stehen 
insoweit in einem Zusammenhang, als sich die 
Anfechtung nicht auf Gründe stützen darf, die 
bereits durch Einwendungen hätten geltend ge­
macht werden können (xber nicht geltend ge­
macht wurden) oder die Zwarr geltend gemacht 
wurden, jedoch ohne Erfolg. 

Bei der Wahlanfechtung ist ferner zu beachten, 
daß Abs. 3 eine Ungültigerklä'rung der Wahl an 
bestimmte Voraussetzungen knüpft. Nicht jede 
Verletzung von Vorschriften' über das Wahlver­
fahren ist von Belang, sondern nur eine, durch 
deren Rechtswidrigkeit das Wahlergebnis beein­
flußt werden konnte. Die' Wahlanf.echtung wird 
daher zu begründen sein; die Begründung wird 
aufzeigen müssen, inwidern die zuminde~t 'theo­
retische Möglichk,eit gegeben ist, daß bei Vermei­
dung der beanstandeten Verfahrensverletzungen 
ein an~e,res Wahlergebnis hätte zustande kom­
men können. Schließlich9ieht Abs .. 3 vor, daß 
nicht immer die gesamte W ahl f~:r ungül1lig er­
klärt werden muß, sondern nur jener Teil, in 
dem eine Verletzung des Wa·hlverfa!hrens fest­
gestellt wurde. 

Gemäß Abs. 2 hat über die Wahlanfechtung 
der jew,eils örtlich zuständige Lanrdesschulrat nach 
den Bestimmungen des Allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes - A VG 1950 zu ent­
scheiden (Art. 11 Abs. 2 Punkt A Z. 7 des Ein­
führungsgesetzes zu den V'erwaltung5verfahrens­
gesetzen - EGVG 1950). Diese Entscheidung ist 
im ordentlichen Rechtsmittelweg nicht be­
kämpfbar. 

Zu §20: 

Im Gegensan zur Entwurfslbestimmung des 
§ 6, der für die Zahl der' Mitglieder eines 
Landes-Schüle1'1beirates eine Untergrenze und 
eine Obergrenze festlegt und zur F,jxierung der 
konkreten Zahl den jeweilgen Landesschulrat er­
mächtigt, soll die Zahl der Mi1lglieder des 
Bundes-Schülerbeirates ber,eits durch das Gesetz 
präzis,e festgesetzt werden. Die Gründe, die für 
die Lösung des § 6 sprechen, nämlich die je 
unterschiedlichen Bedürfnisse in den einzeln,en 

Was die Zusammensetzung anlangt, 'so ent­
sprechen die im § 20 Z. 1 bis 3 genannten Schul­
artbereiche den für die Zusammensetzung .eines 
Landes-Schülerbeirates maßgelbenden ,im § 6 Abs. 1 
des Entwurfes angeführ1len Bereichen. Wie ,im 
§ 6 sollen auch hier die drei Schulartbereiche 
gleich behandelt werden: }eder Bereich soll mit 
neun Mitgliedern 1m Bundes-Schülerbeirat ver­
treten sein. Zu dieseri 27 Mi1lgliedern treten noch 
drei aus dem Bereich der Zentrallehr,anstalten 
(Z, 4). Die ~m ~er:häknis zu den drei anderen 
Schulartbereichen geringere Zahl an Mitgliedern 
(ein Drittel) bedeutet keine Ungleichbehand­
lung der Zentralle:hranstalten; sie ist vielmehr 
sac..~gerecht und als ,der Zahl ,der diesem Schulart­
bereich tatsächlich zugehörigen Schulen angemes­
sen zu betrachten. Abgesehen davon steht für die 
Behan'dlung der spezifischen Selange der Schüler 
der Zentrallehranstalten ein eigenes Forum, 
nämlich der Zentra:l1ehranstalten-Schülerbeirat 
(§ 23 des Entwurfes), zur Verfügung. 

Zu § 21: 

N ach der hier vorg,eschlagenen Regelung 
weicht die Bestellungsweise der Mitglieder 
und der Ersatzmitglieder des Bundes­
Schülerbeirates von der im § 7 Abs. 1 des 
Entwurfes für die Mitglieder und die Er­
satzmitglieder eines Landes-Schülerbeirates vor­
gesehen ab. Aus Gründen der Herstellung und 
Wa'hrung einer gewltssen Einheitlichkeit, die im 
Interesse einer zielführenden Aufgahenbewälti­
gung der Sc;:hülerbeiräte geboten ist, ist es an­
gezeigt, die Landes-Schülerheiräte, den Zentral­
lehranstahen-Schüle1'1beirat und den Bundes­
Schülerheirat in der ,Form zueinander I~n Bezie­
hung zu setzen, daß sich die Mitglieder und die 
Ersatzmitglieder des Bundes-Schülerbeir,ates aus 
'dem Kreis der Mitglieder der einzelnen Landes­
Schülerbeiräte und des Zentrallehranstalten­
Schülerbeirates rekrutieren. Spricht diese Erwä­
gung für eine Einengung des Personenkreises, 
aus dem die Mitglieder und die Ersatzmitglieder 
des Bund'es-Schülenbeirates kommen können, auf 
d~e Mitglieder ,dier Landes-Schülerheträtie und des 
ZerrtraLLehranstalt,en-Schüle,r/beirates, so emp­
fiehlt es sich aus- Gründen der Vereinfachung, 
der Raschheit und der Ko~tene.rsparnis Mit­
glieder der La:n'des.JSchülerheiräteund des Zen­
trallehranstalten-SchüLerrbeirates im Wege der 
Entsendung und nicht im Wege der Wahl zu 
Mitgl'iedern und zu Ersavzmitgliedern des 
Bundes-Schülerheirates zu bestellen. 

Abs. 1 sieht vor, daß jeder Landes-Schülerbei­
rat, getrennt nach den ,drei Schulartbereichen des 
§ 6 Abs. 1 des Entwurfes,' jeweils das Mitglied 
mit der höchsten Wahlpunkteza>hl als Mitglied 
und jeweils das Mitglied mit der zweithöchsten 
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Wahlpunktezahl als Ersatzmitglied in den des Bundesschulsprechers getrennt nach Schulart­
Bundes-Schülerbeirat zu ents.end.en hat. Gleiches 'bereichen vor sich gehen. Die hier in hezug ge­
gilt sinngemäß für die Bestellung der aus dem Be-, nommenen drei Schulartb~reiche des § 20 Z. 1 
reich der Zentrallehranstalten kommenden Mit- bis 3 entsprechen den im § 6 Abs. 1 genannten 
glieder u~d Ersatzmitglied,er (jeweils drei) des dr,ei Schulartbereichen" auf die sich § 17 
Bundes-Schülerbeir3!tes. bezieht. 

Im Interesse >der Verme1i,dung von Funktions­
häufungen wird bewußt von einer Lösung Ab­
stand genommen, die vorsieht, daß der gewählte 
Landes-Schulsprecher und/oder seine gewählten 
Stellvertreter (§ 17 des Entwurfes) kraft Ge­
setzes als MitgI,ieder in den iBundes-Scl1ülerbeirart 
zu entsenden sin1d. Die in Albs. 1 bea!bsichtigte 
Regelung schLießt zwar nicht aus, daß z. B. ein 
Landesschulsprecher zugleich Mitglied des Bundes­
Schülerbeirates ist; ·sie schafft ab.er doch die 
Voraussetzung dafür, daß diese Funktionen aus­
einanderfallen können, w.as im Hinblick auf eine 
vernünftige Arbeitsteilung und da» Hintanhalten 
einer zu großen Belastung einzelner Schüler von 
Vorteil sein dürfte. 

Zu § 23: 
Wie § 20 für den Bun·des-Smülerbeirat schlägt 

§ 23 für den Zentrallehranstalteri-Schülerbeirat 
eine starre Zahl an Mitgliedern vor. Der für 
flexible gesetzliche Festlegung der Zahl der Mit­
glieder der einzelnen Landes-Schülerbeiräte spre­
chende Grund der untersmiedlichen schulischen 
Struktur der einzelnen Landesschulratsbereiche 
fällt hier ebenso weg wie beim Bundes-Schüler­
beirat. 

Der smon für die Zusammensetzung eines 
Landes-Schülerheirates und des Bundes-Smüler­
beirates maßgebende Gesich.tspunkt der Gleich­
behandlung der einzelnen Schulartbereiche soll 
auch fü·r den Zentrallehnn,stalten-Schülerbeirat 

Die Formulierung, .daß bestimmte Mitglieder verwirklicht werden. Jedem .der drei in Betracht 
der Landes-Schülerheiräte und des Zentlrallehran- kommenden Schulbereiche (Höhere Internats-
stalten-Schülerbeirates als Ersatzmitglieder in schulen des :Bundes; Höhere technische und ge-
den Bundes-Schülerbeira.t zu entsenden sind, be- werbliche J..ehransta'hen und Bundesinstitut für 
zeichnet ausschließlich die Bestellungsweise, Heimerz.iehung; land- und forstwir.tschaftliche 
bringt hingegen n~cht zum Ausdruck, daß die Lehranstalten) sollen zwei Mitglieder entnommen 
Ersatzmitglieder gleichzeitig mit und neben den werden. Wenn auch dieser arithmetischen Gleich­
~itgliede~n ~nd~n B~ndes-Schülerbeirat ein- heit nicht eine j,eweils vöUi,g gleiche Zahl an 
ziehen. Dies geht e~ndeutlg aus ·dem letzten Satz Sch I . d d' Sch l'b'm "b " . . u en In . en rel u ,erelen gegenu er-
des Abs. 1 hervor, der daJs Taugwerden emes' t. h :cht d ch d t gleich große 
Ersatzml't Il'ede auf dl'e Fa"lle 'der Ver.hl·nderung set? sospm _ 0 as e wa . I. 

g. S· '; ., GeWicht, das den genannten Schulber·elchen In 

eines Mitgliedes beschränkt. schulpolitischer Sicht zukommt, für eine gleich-
Nach Abs. 2 soll dann, wenn auf zwei oder mäßige Vertretung Im Zentr.al'lehranstalten­

mehr Mitglieder eines Landes-Schü'lerbeirates Schüler beirat. 
oder des Zentrallehranstalten-Schüle~bei.rates 
dieselbe Zahl an Wahlpunkten entfällt und somit 
zwei oder mehr Personen als Mi,tglied oder .als 
Ersatzmitglied des IBundes":Schülerbeirates in Be­
tracht kommen, das[.os darüber entscheiden, 
wer inden Bundes-Schül.erheirat als MitgLied und 
wer als Ersatzmitglied zu entsenden ist. Zu beach­
ten ist, daß in Fortführung der Regelung des 
Abs. 1 auch hier die Trennung nach den im 
§ 6 Abs. 1 des Entwurfes genannten drei Schul­
artbereichen bzw. die Trennung nilch den im 
§ 23 genannten drei Schulbereichen von Bedeu­
tung ist, d. h. daß die zwei oder mehr Mitglieder 
mit derselben W,ahlpunktezahl einem Schulart­
bereich bzw. einem Schulbereich angehören 
müssen, -damit es :zu einem Losentsmeid kommt. 

Zu § 22: 

Wie nach §. 17 des Entwurfes jeder Landes­
Schülerbeirat soll gemäß der vorliegenden Be­
stimmung auch der Bundes-Schülerbeirat einen 
Vorsitzenden und drei Stellvertreter zu wählen 
haben. Der V onitzen'de führt die Bezeichnun g 
Bundesschulsprecher. Analog der Regelung des 
§ 17 soU auch die Wahl der drei Siellvertreter 

Zu § 24: , 
Der Umstand, daß ,nach § 1 des Entwurfes der 

Zentrallehran!>talten-SmüleJ:lbe~rat gleich de~ 
Bundes-Schülerbeirat heim Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst errichtet werden soll, 
ändert nichts daran, daß er unte~ Zugrundelegung 
der Zuständigkeitsverteilung des Bundes-Schul­
aufsichtsgesetzes auf derselben Ebene geb.ildet 
wird wie ein Landes-Schülerbeirat: Sowohl die 
Landes-Smülerbeiräte als auch der Zentrallehr­
anstalten-Schülerlbeirat beraten Schulbehörden 
erster Instanz (vgl. auch die Erläuterungen zu 
§ 1). Dies fü.hrtda.zu, daß als Bestellungsweise 
für die Mi,tglieder ·des Zentrallehranstalten­
Schülerbeiratesdie Wahl (wie bei den Landes­
Schülerbeiräuen) und nicht die Entsendung (wie 
beim Bundes-Schülerbeir;lt) vorgesehen wird. 
Zweckmäßigerweise werden im § 24 sämtliche 
die Wah'l .der Mitglieder .eines Landes-Schüler­
beirates regelnden Entwurfsbestimmungen (§§ 7 
bis 19, mit ,Ausnahme des § 17) für die Wahl 
zum ZentrallehranstaIten-Schülerbeirat für an­
wendbar erklä·rt. Wenngleich die hier gewählte 
le!;,istische Technik des Verweises den bekannten 
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Nachteil schwererer' Lelslbarkeit mit sich bringt, so 
wird gerade im vorliegenden Fall dieser Nach­
teil durch den gleichz:eiuig bewirkten Vorteil 
eines hooräch:tlich kürzeren Gesetzestextes (ganz 
abgesehen von der Vermeidung zahlreicher, 
optisch un,günstiger Wüederho'lungen) mehr als 
aufg~wogen. 

Zu § 25: 

Abweichend von den §§ 17 und 22, die für die 
Landes-Schüler.beirät,e hzw. ,den Bundes .... Schüler­
beirat jeweils die Wahl eines Vorsitzenden und 
von drei Stellvertretern vorseihen, .soll der Zen­
trallehranstalten-Schülerbeirat außer ,dem Vorsit­
zenden nur einen Stellvertl'eter wählen. Diese Ab­
weichung ist deshalb angezeigt, weil der Zentral­
lehranstalten-Schülerbeirat lediglich aus sechs 
Mitgliedern besteht, und daher die Zahl von 
drei Stellvertretern in auffallendem Mißverhält­
nis zur Gesamtzahl der Mitglieder ,stünde. 

Zu §26: 

Der Entwurf folgt in dieser Bestimmung der 
derze~tigtm Prax,is des Bundes-Schülel'beirates, 
wonach zwei Tag;e den internen Beratungen der 
Schüler votlbehalten sind und ,daran anschließend 
in der Regel ein halber Tag der Diskussion der 
Beiratsmi,tglieder mit Beamten des Bundesmini-' 
.steriums für Unterricht und J.(,unst düent. Da sich 
diese Form der Aufgabenhewältigung grundsätz­
lich bewähl't hat, soll sie auch in das zu schaf­
fende Gesetz Eingang finden. Die internen 
Sitzungen sollen der Aufarbeitung der jeweils 
anstehenden Probleme und der Abklärung der 
zu den ei~zeInen Fragen einzunehmenden 
Haltung der Beiratsmitglieder dienen. In den ge­
meinsamen Sitzungen mit Vertreter:n der Schul­
'behörden wird ,das ,im § 2 des Entwur:f,es' veran­
kerte Moment der "Beratung des Landesschulrates 
in Frageri des Schulwesens" bzw. der "Beratung 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
in Fragen des Schulwesens" an die Wirklichkeit 
umzusetzen sein. Wä'hrend ,in den internen 
Sitzungen ,der Beirat sich seinen ei,genen Stand­
punkt erarbeiten und bewußt machen soll, be­
-steht für ihn im Rahmen der gemeinsamen 
Sitzungen die Möglichkeit und düePflicht, seiner 
Beratungsfunhion den Schulbehörden gegenüber 
konkret nachzukommen. 

Hinsichtlich der zeitlichen Gestaltung von 
Beiratssitzungen wird bemerkt, daß, eine Ein­
en.gung dergestalt, daß die ~nternen und die ge­
meinsamen Sitzung,en unmitJtdbar hintereinander 
stattzufinden haben, nicht vorgesehen ist. Es 
ist vielmehr zulässig - unter Einhaltung 4er 
Vorschriften des § 27 Abs. 2 und 3 des Ent­
wurfes:-, die internen und die gemeinsamen 
Sitzungen ohne zeitlichen Zusammenhang ab­
zuhalten - was mitunter zur raschen Behand­
lung aktueller Probleme zweckmäßig sein wir,d: 

Zu den §§ 27 bis 30: 

Diese Bestimmungen enthalten jene Regelun­
gen, die für jedes Kollegialorgan unentbehrlich 
sind (Einberufung, Vorsitz, Niederschrift, Be­
schlußfassung). 

Die Abs. 1 und 2 des § 27 regeln die Vor­
gangsweise bei der Einberufung der ersten in­
ternen Sitzung der Schülerheiräte. Es wird ein 
Zusammenwirken von Schulbehörde und Bei­
nt in der Form vorgesehen, ,daß erstere die 
Sitzung einzuberufen, hat,' hiebei aber yon der 
Stellung eines ldiiesbezüglichen A,n:trages durch 
zwei MitgIieder des betreffenden Beirates ab­
hängig ist. Der von den zwei Mitgliedern zu 
stellende Antrag hat einen bestimmten Tag zu 
nennen, für ,den die Sützu~g einberufen werden 
soll. Die Behörde ist an diesen Termin gebunden. 

Nach Abs. 3 'des § 27 sind die weiteren internen 
Sitzungen eines Schülerlbeirates von seinem Vor­
sitzenden (das ist gemäß § 17 der betreffende 
Landesschulsprecher, gemäß § 22 der Bundesschul­
sprecher, gemäß § 25 der Zentrallehranstalten­
sprecher) einzuberuf.en. Hiebei ist von Gesetzes 
wegen kein starrer Zeitplan einzuhalten; im 
Interesse einer 'ra'schen Reaktionsmöglichkeit soll 
sich die Einberufung nach dem jeweiligen Bedarf 
richten, wobei allerdings ,die Höchstgrenze von 
vier Sitzungen pro' Schuljahr zu heachten ist. 
Die, Sitzungen sind vom Vorsitzenden entweder 
aus eigenem Antri~b oder auf Verlangen von 
wenigstens einem Drittel ,der Mitgltiede;- des je­
weiEgen Beira'tes .einzuberufen. Im zweitgenann­
ten Fall wird für die Einiberufung eine zweiwö­
chige Frist ab Ant'ragsteHung vorgesehen, das 
heißt, daß die Sitzung innerhalb von zwei 
Wochen, gerechnet von diesem Zeitpunkt, tat-
sächlich abzuhalten ist. ' 

Ahs. 4 des § 27 regelt die Einberufung der 
gemeinsamen Sitzungen. Diese sind - je nach 
Be1rat - vom P'räsidenten des Landesschulrates 
oder vom Bundesminister für Unterricht und 
Kunst ·einzuberufen. Wie für die [~ternen Sit­
zungen 'so'11 auch für die gemeinsamen Sitzungen 
die Höch9tgreilize mit ",ier angesetzt werden und 
die Regelung gelten, daß sie einzulberufen sind, 
wenn es zumindest ein Drittel der Mitglieder 
des betr.effenden Beirates Vlerlangt. 

Der§ 28 enthält Bestimmungen über die Füh­
rung des V or,sitzes ,in den internen Sitzungen' 
(Abs: 1) und den -gemeinsamen Sitzungen 
(A<bs. 2). Danach obHegt die Leitung einer inter­
nen Sitzung eines Schülerbeirates dem Vorsit­
zenden des hetreffenden Bei'rates (das ist dem 
La,ndesschulsprech,er, § 17; dem Bundesschulspre­
cher, § 22; dem Zcnt1'1allehmnstah;ensprecher, 
§ 25). Anknüpfend an § 27 Abs. 4 des Entwur­
fes, der die Einberufung ,der gemeinsamen Sit­
zungen dem. Präsidenten des Landesschulrates 
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bzw. dem Bundesminister für UnterI1idtt und 
Kunst uberträgt, soll auch die Leitung der ein­
zelnen geme]nsamen Sitzungen diesen Organen 
obliegen. 

Gemäß § 29 ist über jede interne und über 
jede gemeinsame Sitzung eine Niederschrift an­
zufertigen, ,die nicht nur das Ergebnis, sondern 
auch d,en Gang ,der Beratungen wiedergeben soll. 
Dem Zweck eines sälchen Protokolls - Bieten 
der Möglichkeit, an1hand der Aufzeichnungen 
den Ablauf der Geschehnisse !bei Bedarf nachzu­
vollziehen - ent.sprechend, wnrd es genügen, den 
Verhandlungsgang in sein~n wesentlichen Statio­
nen festzuhalten; eine ins Detail gehende Auf­
zeichnung ist nicht erforderlich. Der Schriftfüh­
rer ist vor IBeginn jeder Slitzung vom Vorsit­
zenden (§ 28 des Entwu,rfes) zu bestimmen. Hie­
bei bleibt es dem Vorsitzenden überlassen, ob er 
für jede einzelne Sitzung .einen anderen Schrift­
führer einsetzt oder ob 'er im Interesse einer 
gewissen Kominuität für mehrere Sitzungen 
(z. B. für alle innerhalb eines Schuljahres) den~ 
selben Schriftführer vorsieht. 

Aus der vorgeschlagenen Fassung des § 30 er­
gibt sich, daß Beschlüsse nur im Rahmen inter­
ner Sitzungen eines Schülerbeirates gefaßt wer­
den können. Die Besch'lußfassung dient aus­
schließLich der internen WiUemlbildung eines 
Schülerbeirates und ändert Iliichts an dessen l.edig­
lichen berateIlidem Charakter. Die Fassung vOil1 
Beschlüssen in gemeinsamen Sitzungen eines 
Schülerbei'rates unter Eirubeziehung der Vertre­
ter der Schu~behörden wäre deshalb verfehlt, 
weil die Behördenvertreter Iliicht Beiratsmitgllie­
der sind und ,demnach nicht von einem Beschluß 
eines Schülerbeirates gesprochen werden könnte. 
Die vorliegende Bestimmung hindert indes nicht, 
daß ein Schülerbei-rat nicht auch im Zuge einer 
gemeinsamen Sitzung - aber e-!>en unter Aus­
schluß aller Nichtmitglieder - Boeschlüsse faßt. 
Zweckmäß'igerweise werden in solchen Fällen die 
Nichtmitglieder, also die Vertreter der betref­
fenden Schulbehörde, ,die gemeinsame Sitzung 
vorübergehend (für die Zeit des Abstimmungs­
vorganges) verlassen. 

Zu § 31: 

Die bisherige Praxis desBundes-Schülerbeirates, 
aber auch die anderer beratender Gremien hat 
die Zweckmäßigkeit erwiesen, für die (Vor-) 
Beratung und Vorbereitung bestimmter dem 
Gesamtkollegium zur Behandlung übertrage­
ner Aufgaben, Ausschüsse einzusetzen. Diese 
Vorgangsweisesoll für die im vorliegenden Ent­
wurf geregelten Schülerbeiräte durch § 31 ihre 
gesetzliche Deckung ,finden. Hinzuw,eisen ist 
darauf, daß ein Ausschuß mit bestimmten, also 
konkret bezeichneten Aufgaben aus dem einem 
Schülerbeirat obliegenden Aufgabenreich (§ 2 

des Entwurfes) befaßt werden muß. In zeit­
licher Hinsicht ist zu beachten, daß ein Aus­
schuß sowohl für einen ad hoc auftretenden 
Einzelfall (der sich aller Voraussicht nach nicht 
wiederholen wird) als auch für die gesamte 
Funktionsdauer eines Schülerbeirates (das ist ein. 
Schuljahr) eingesetzt werden kann. Für die Ein­
setzung eines Ausschusses bedarf es eines Be­
schlusses des betreffenden Schülerbeirates unter 
Anwendung des § 30. 

Abs. 2 sieht die Wahl eines Aussc\1Ußvor­
sitzenden und eines Stellvertreters vor. Bezüg­
lich· der Bestimmung eines Schriftführers durch 
den Vorsitzenden wird auf die Bemerkungen 
zu § 29 (Bestimmung eines ,Schriftführers für 
die internen und die gemeinsamen Sitzungen 
eines Schülerbeirates) verwiesen. 

Zu § 32: 

So wie die zunehmende Komplexität und 
Unübersichtlichkeit vieler Lebensbereiche es 
mit sich bringt, daß der Rat des Sachverstän­
digen immer mehr an Bedeutung gewinnt, viel­
fach für die zur Entscheidung berufenen Or­
gane sogar unentbehrlich ist, so ist unschwer 
vorauszusehen, daß auch die Schülerbeiräte bei 
der Bewältigung ihres nach den Vorstellungen 
des Entwurfes sehr umfangreichen Aufgaben­
bereich,es (§ 2 in Verbindung mit § 3) des öfte­
ren der unterstützenden Tätigkeit von Sachver­
ständigen bedürfen werden. 

So ist etwa bei der Beratung von grund­
sätzlichen FI1agen des Unterrichtes und der Er­
ziehung an die Beiziehung von Pädagogen und 
Psychologen, bei der Beratung von Gesetz- und 
Verordnungs entwürfen ,an die -Beiziehung von, 
mit der jeweiligen Materie betrauten Juristen 
und bei der Behandlung von Angelegenheiten 
der Schülerzeitungen an die Unterstützung 
durch Journalisten zu denker!.. Schließlich kann 
es zielführend sein, ari Beratungen, bei denen 
Probleme' des Polytechnischen Lehrganges zur 
Sprache kommen, Schüler (Schülervertreter) 
dieser Schul art als Sachverständige zu Wort 
kommen zu lassen. Um auch bei den gemein­
samen Sitzungen eine möglichst erschöpfende' 
Behandlung der Beratungsgegenstände zu ge­
währleisten, sieht Abs. 2 die Möglichkeit der 
Heranz;iehung von Sachverständigen auch für 
gemeinsame Sitzungen vor. Für alle Fälle ,der 
Beiziehung eines Sachverständigen ist ,zu 'be'ach­
ten, daß ein Sachverständiger im Sinne dieser 
Entwurfsbestimmung nur jemand ist, der - ab­
gesehen von seinen besonderen Sachkenntnis­
sen - nicht Mitglied eines (gleich welchen) 
Schüle'rbeirates ist. über die Beiziehung eines 
Sachverständigen - die sich jeweils nur auf 
einzelne Sitzungen erstrecken darf - hat der 
jeweilige Vorsitzende zu befinden. 

50 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 18

www.parlament.gv.at



50 der Beilagen 17 

Im Bundes-Schülerbeirat sind derzeit Jugend­
organisationen vertreten, in den Landes-Schü­
lerbeiräten nicht. Im Hinblick auf die Kontinui­
tät der Tätigkeit der Jugendorganisationen im 
Gegensatz zur möglichen jährlichen Änderung 
der Zusammensetzung der einzelnen Schüler­
beiräte kann die Beratung durch die Jugend­
organisationen von Vorteil sein. Wegen des 
Aufgabenbereiches der Schülerbeirätewird je­
doch nur den gewählten Mitgliedern ein Be­
schlußrecht zu übertragen sein, wogegen für die 
Vertreter der Jugendorganisationen der Status 
eines Sachverständigen entsprechend ist. Da ein 
ständiger Wechsel der vertretenen Jugendorga­
nisationen nicht sinnvoll erscheint, soll für deren 
Beiziehung eine qualifizierte Mehrheit der 
Stimmen des jeweiligen Schülerbeirates erfor­
derlich sein; dies gilt sinngemäß für die Auf­
hebung dieses Beschlusse~. 

Anknüpfend an die seit geraumer Zeit geübte 
Praxis sehen die Abs. 3 und 4 die Möglichkeit 
der Teilnahme ,von Beobachtern aus den Be­
reichen der Lehrerschaft, der Elternschaft und 
der Jugendorganisationen vor. Es handelt sich 
hiebei um eine Maßnahme, die der Förderung 
des Verständnisses für die Probleme der Schüler 
bei den anderen am Schulleben unmittelbar Be­
teiligten und damit der Förderung der' Schul~ 
gemeinschaft insgesamt zu dienen geeignet ist. 

Zu § 33: 

erforderlichen Ausmaß vom Bund unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen. Die Vorsorg~ für die 
Sacherfordernisse umschließt auch die Ver­
pflichtung des' Bundes zur Instandhaltung der 
bereitgestellten Räume und Gegenstände. 

Was die organisatorische Einordnung und die 
Vorsorge in personeller Hinsicht anlangt, sind 
für einen Landes-Schülerbeirat der gemäß § 11 
Abs. 4 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes in der 
Fassung BGBL Nr. 321/1975 zu beschließende 
Geschäftsverteilungsplan des betreffenden Lan­
desschulrates, für den Bundes-Schülerbeirat und 
für den Zentrallehranstalteri-Schülerbeirat die 
gemäß § 7 Abs. 8 des Bundesministeriengesetzes 
1973, BGBL Nr. 389, zu erlassende Geschäfts­
einteilung für das Bundesministerium für Un­
terricht und Kunst maßgebend. Danach kann 
der Geschäftsverteilungsplan eines Landesschul­
rates z. B. vorsehen, daß die Geschäfte des Lan­
des-Schülerbeirates im Rahmen einer Abteilung 
oder einer Unterabteilung des' Amtes des Lan­
desschulra1!es zu besorgen sind. Die vom Bun­
desminister für Unterricht und Kunst für sein 
Ministerium zu erlassende Geschäftseinteilung 
kann die Besorgung der Agenden des Bundes­
Schülerbeirates und des Zentrallehranstalten­
Schülerbeirates Z', B. im Rahmen einer Abtei­
lung oder 'eiIlles Referates verfügen. 

Zu den §§ 36 bis 38: 

Diese Paragraphen enthalten die Inkrafttre-
Diese Bestimmung legt fest, daß die Mitglie- terusbestlimmung (§ 36), eine firn Hinblick auf 

der und die Ersatzmitglieder der Schülerbeiräte, § 10 Abs. 2 des Entwurfes, erforderliche über­
aber auch die allenfalls beigezogenen Sachver- gangsbestimmung (§ 37) und die Vollziehungs­
ständigen ihre Tätigkeit ehrenamtlich, somit klausel (§ 38). Bei,Inkrafttreten eines dem vor­
grundsätzlich - Ausnahme Abs. 2 - ohne liegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes mit 
finanzielle Abgeltung auszuüben haben. Nach 1. Jänner 1980 könnten die ersten Wahlen am 
Abs. 2 sollen die Mitglieder und die Ersatz- Ende des Unterrichtsjahres 1979/80 stattfinden; 
mitgli1eder der Schülerbeiräte Anspruch lediglich' die erste Funktionsperiode aller Schülerbeiräte 
auf Reisegebühren bzw. auf Reisekostenver- würde mit dem Schuljahr 1980/81 beginnen. 
gütung im Sinne der Reisegbührenvorschrift 1955 Die Zeit vom 1. Jänner, 1980 bis zur Wahl 
haben. steht für die auf Grund des Gesetzes notwendi­

Zu § 34: 

Danach sind die näheren Bestimmungen über 
die Beratung, die Beschlußfassung, das Zusam­
mentreten und die Geschäftsbehandlung eines 
Schülerbeiratesund seiner allfälligen Ausschüsse 
(§ 31 des Entwurfes) durch eine vom betref­
fenden Schülerbeirat zu beschließende Geschäfts­
ordnung festzulegen. Der Beschluß über die Ge­
schäftsordntmg unterliegt den Erfordernissen des 
§ 30 des Entwurfes. 

Zu § 35: 

Den SchüLerbeiräten sind zur ordnungsgemä­
ßen Erfüllung der ihnen in diesem Entwurf 
übertragenen Aufgaben (§ 2 in Verbindung 
mit § 3) Räumli<;hkeiten, Kanzlei- und Geschäfts­
erfordernisse sowie sonstige Sacherfordernisse im 

gen Vorbereitungsmaßnahmen zur Verfügung 
(Wahlausschreibung usw., allenfalls Verordnun­
gen auf Grutnld des § 11 Alhs. 1). 

Finanzielle Auswirkungen 

Mit der \ Beschlußfassung eines dem vorlie­
genden GesetZentwurf' en~sprechenden Bundes­
gesetzes wären voraussichtlich folgende Aufwen­
dungen yerbunden, wobei darauf hinzuweisen 
ist, daß der Bund bereits d'erzeit für die ohne 
gesetzlich~ Grundlage bestehenden 'Landes­
Schülerbeiräte und den Bundes-Schülerbeirat 
einen Teil 'der nachstehend angeführten Kosten 
.trägt. 

1. Laddes-Schülerbeiräte: Sit­
zungen (:einschließlich der Ver­
gütungen; gemäß § 33, Abs. 2 

I 
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des' Entwurfes), Herausgabe 
'von Rundschreiben, Planung 
und Durchführung von Fort­
bildungsveranStaltungen für 
Schülervertreter, Kontaktnahme 
mit Schülern an einzelnen 
Schulen, Beratungen in Aus-
schüssen ................ zirka S 1 100000,-

2. Zentrallehranstalten-Schüler-
beirat: wie für Landes-Schüler-
beiräte ................ zirka S 150 000,-

3. Bundes-Schülerbeirat: wie 
für Landes-Schülerbeiräte zirka S 250 000,-

4. Personal- und Sachauf-
wand (§ 35 des Entwurfes) 

Personalkosten für die neun 
Landes-Schülerbeiräte und 

den ,Zentrallehranstalten-
Schülerbeirat (je ein halber 
Vertragsbediensteter, Ent­
lohnungsgruppe c) .... zirka S 630000,­
Personalkosten für den Bun­
des-Schülerbeirat (je ein Be-
amter der allgemeinen Ver-
waltung, Verwendungsgrup-
pe B und der Verwendungs-
gruppe C) .......... zirka S 370 000,- . 

- Sachaufwand für die neun 
'Landes-Schülerbeiräte und 
den Zentrallehranstalten-
Schülerbeirat ........ zirka S 1 000000,-
Sachaufwand für den Bun­
des-Schülerbeirat .... zirka S 150000,-

zirka S 3 650 000,-
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